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                In dieser Ausgabe: 

 

 

Der Weinjahrgang 2010 stellte aufgrund 

der hohen Säurewerte große Ansprüche an 

den Kellerwirt. Doppelsalzentsäuerung, 

Malitexverfahren oder doch den biologi-

schen Säureabbau? – diese Fragestellung 

wurde in ganz Deutschland diskutiert. Zu 

den hohen Mostgewichte trotz der hohen 

Säure gesellte sich noch ein sehr geringer 

Mengenertrag, der sich auf die Fasswein-

preise notgedrungen positiv auswirkte. 

Weine des 2010er Jahrgangs sind in ganz 

Deutschland gesucht. 
 

Habe ich das richtige Glas zum Wein? Prä-

sentiert sich mein Wein optimal in dem 

gewählten Glas? Dieser Frage widmet sich 

die Weinprobe anlässlich der Rheingauer 

Weinbauwoche 2011.   

Info  
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GRUSSWORT 

 

Sehr geehrte Rheingauer Winzerkollegen, 

verehrte Damen und Herren, 
 

herzlich Willkommen zu der 54. Rheingauer Weinbauwoche. 
 

Die erste Rheingauer Weinbauwoche wurde bereits im Januar 1958 durchgeführt. 

Sie geht auf die Initiative des damaligen Geschäftsführers des Bundes Rheingauer 

Weinbau-Fachschulabsolventen, Georg Gietz, zurück. Mittlerweile kann sie auf 

eine jahrzehntelange Tradition zurückblicken. 
 

Von Beginn an hat sich dieses Konzept bewährt als Forum von anspruchsvollen 

Fachvorträgen, Diskussionen und dem Erfahrungsaustausch unter den Teilneh-

mern der Tagung. 
 

So werden in diesem Jahr wieder in der Verantwortung des Weinbauamtes Eltvil-

le, des Rheingauer Weinbauverbandes e.V., des Landfrauenverbandes Wiesba-

den-Rheingau, der Arbeitsgemeinschaft Rheingauer Weingutsverwalter und des 

Arbeitskreises Hessischer Rebenveredler ein Rahmenprogramm angeboten, das 

dem hohen Niveau der vergangenen Jahre entspricht. 
 

Das Programm unserer Winterfachtagung am Mittwoch, den 12.01.2011 sieht vor, 

den Fokus auf uns im Rheingau zu legen. Wir wollen den Blick auf die Rheingau-

er Strukturen richten, unsere Stärken analysieren und die Chancen der Selbstdar-

stellung in der Zukunft ausloten. 

Die Grundlagen für eine engere Zusammenarbeit der regionalen Verbände und In-

stitutionen sind bereits gelegt. Der Zweckverband Rheingau, die Touristische 

Vermarktungsgemeinschaft Rheingau-Rüdesheim und der Rheingauer Weinbau-

verband wollen in Zukunft diese Kooperation noch intensivieren. 
 

In diesem Sinne wünsche ich uns für die kommenden Tage wertvolle Informatio-

nen, viele gute Gespräche und aufschlussreiche Diskussionen als Grundlage für 

die anstehenden strategischen Entscheidungen in den Betrieben.  

 

 

 

 

Stefan Ress 

Präsident des  

Rheingauer Weinbauverbandes e.V. 
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Die Oenologie zum Spätburgunder Mehrwertkonzept in Baden  
Herbert Krebs, Staatliches Weinbauinstitut Freiburg 

(herbert.krebs@wbi.bwl.de) 
 

Der Spätburgunder ist 

mit 37 % der Ertrags-

rebfläche die meist ange-

baute Rebsorte in Baden. 

Im letzten Jahr wurden 

72,5 % des Spätburgun-

ders als Rotwein ver-

marktet. Um den Wün-

schen der Kunden in op-

timaler Weine zu ent-

sprechen, entschloss sich 

die badische Weinwirt-

schaft, eine Marktstudie 

erstellen zu lassen. Die 

Studie führte die Fa. 

SAM ASAP Sensory and 

Marketing Germany 

GmbH, München, durch. 

Auf Grundlage dieser 

Studie sollte eine opti-

sche und sensorische Op-

timierung des Spätbur-

gunder Rotweins im 

Preissegment bis 5 Euro 

im Lebensmitteleinzel-

handel erfolgen. Insge-

samt ergab sich bei den 

befragten Konsumenten 

eine gute Akzeptanz für 

Spätburgunder Rotwein, 

jedoch nicht für einen 

einheitlichen Typ. Viel-

mehr sollte eine Diffe-

renzierung in einen 

fruchtigen, weichen Typ 

(Fruchttyp) und einen 

gerbstoffbetonten, tro-

ckenen Typ (romani-

scher Typ) vorgenom-

men werden. 
 

Basierend auf diesem Er-

gebnis hat sich das Staat-

liche Weinbauinstitut 

Freiburg zur Aufgabe 

gemacht, Empfehlungen 

zu erarbeiten, wie diese 

beiden Weinstile oenolo-

gisch verwirklicht wer-

den können. Zusammen 

mit der Ortenauer Wein-

kellerei, Offenburg, wur-

den deshalb im Herbst 

2009 großtechnische 

Versuche zur Herstellung 

der unterschiedlichen 

Spätburgundertypen 

durchgeführt. 
 

Aus einheitlichem, voll-

reifem Spätburgunder-

lesegut wurden nach 

sechs verschiedenen 

Rotweinbereitungsver-

fahren die Grundweine 

erzeugt, die hiernach un-

ter vier unterschiedlichen 

Bedingungen reifen soll-

ten. Der Versuch umfass-

te somit 24 unterschiedli-

che Spätburgunder Rot-

weine aus einem einheit-

lichen Lesegut (Über-

sicht s. Tab. 1). Im 

Rahmen dieses Beitrags 

wird zunächst auf die Er-

gebnisse bei den 6 

Grundweinen eingegan-

gen.  

 

Einfluss der Rotweinbe-

reitungsverfahren 

Schon die unterschiedli-

chen Bereitungsverfahren 

beeinflussen in hohem 

Maße den Stil des späte-

ren Weines. 
 

Die Maischeerhitzungs-

verfahren verleihen dem 

Wein eine deutliche 

Fruchtnote nach Kir-

schen und Brombeeren. 

Zudem sind diese Weine 

von einer sehr dezenten 

Gerbstoffnote und milder 

Säure geprägt. Sie eignen 

sich daher besonders für 

den in der Studie ange-

sprochenen Fruchttyp. Im 

Vergleich dazu ergeben 

Maischegärverfahren fül-

ligere Weine mit deutli-

cher Gerbstoffprägung 

und etwas kräuterigen, 

herben Noten. Grund-

sätzlich sind diese zur 

Herstellung des romani-

schen Stils besser geeig-

net. 

mailto:herbert.krebs@wbi.bwl.de
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Neben der grundsätzli-

chen Differenzierung 

durch die beiden Verfah-

ren Maischeerhitzung 

und Maischegärung kön-

nen auch die einzelnen 

Verfahrensvarianten (z. 

B. Gärtemperatur, He-

feauswahl, Wahl der 

Mischtechnik während 

der Maischegärung) noch 

den Weintyp variieren. 

Kühle Vergärung der 

Moste aus Maischeerhit-

zung ergeben Weine mit 

mehr Frucht (Banane). 

Die Auswahl der Hefe 

kann hierauf ebenfalls 

Einfluss nehmen. Die bei 

21°C mit der Hefe Ass-

mannshausen vergorene 

Variante präsentiert sich 

mit deutlichen Kaltgära-

romen, während die bei 

24°C mit PinoType ver-

gorene Variante mehr 

Kirsch- und Pflaumenno-

ten zeigt. 
 

Auch die unterschiedli-

chen Varianten der Mai-

schegärung prägen den 

Weintyp. So finden sich 

in Rotweinen aus Tau-

chersystemen mehr 

Fruchtkomponenten in 

Richtung Sauerkirsch, 

während die Drucktank-

gärung eher Aromen von 

schwarzen Kirschen för-

dert. Die Rühr- bzw. 

Drehtechnik des Vinot-

op-Fermenters ergibt 

kräftige, herbe Weine des 

romanischen Typs, die 

etwas längere Reife be-

nötigen. 

 

Sensorische Zuordnung 

der Versuchsweine zum 

Weintyp 
 

Fünf der nicht weiter ge-

reiften Grundweine des 

Spätburgunderversuchs 

wurden im WBI-Seminar 

„Kellerwirtschaft und 

Sensorik 2010“ vorge-

stellt. In der verdeckten 

Probe sollten die Verkos-

ter die Weine den beiden 

grundsätzlichen Typen 

zuordnen (s. Tabelle 2). 

 

Tabelle 2: Zuordnung der Versuchsweine zum Weintyp durch Se-
minarteilnehmer* 

Nr.  Verfahren 
Frucht-
typ % 

Romanischer 
Typ % 

2010 Maischeerhitzung  93 0 

2020 Maischeerhitzung 90 0 

2030 Maischegärung Taucher 2 48 

2040 Maischegärung Vinotop 0 98 

2050 Maischegärung Drucktank 0 51 
* Mehrfachnennungen und Enthaltungen zulässig 

 

 

Es  zeigte sich, dass die 

Verfahren der Mai-

scheerhitzung den ausge-

prägtesten Fruchttyp und 

die Maischegärung aus 

dem Vinotop-Fermenter 

den deutlichsten Spät-

burgunder romanischen 

Typs ergibt.  
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Deutliche Unterschiede 

bei der Analyse der 

Weine  

Die Weine aus den Mai-

scheerhitzungen (tiefere 

Gärtemperaturen) liegen 

im Alkoholgehalt etwas 

höher als die Maische-

gärvarianten (s. Tabelle 

3). Jene  weisen aber 

deutlich höhere Gerb-

stoffgehalte und Farbin-

tensitäten auf. Besonders 

gilt dies für die Druck-

tankgärung mit dem hier 

höchsten Gerbstoffge-

halt, ohne jedoch rappig 

oder herb zu schmecken. 

Die Farbnuance aller 

Versuchsweine liegt 

beim optimalen Wert von 

1,0. 
 

Durch die Reifung stieg 

die durchschnittliche 

Farbintensität von 2,9 im 

Grundwein aus dem 

Edelstahltank auf 3,1 im 

Glasballon mit Tannin, 

auf 3,4 im PE- Fass mit 

Chips und auf 3,6 im 

Barrique mit Chips. 

Bräunungstendenzen 

konnten nicht festgestellt 

werden – die Farbnuance 

blieb gleich. Der analyti-

sche Anstieg des Gerb-

stoffgehaltes durch Tan-

nin und Chips blieb mi-

nimal. 

 

Fazit aus den bisheri-

gen Verkostungen 

Die Erzeugung des Spät-

burgunders mit Fruchttyp 

gelingt am besten mittels 

Maischeerhitzung. Hier-

bei werden die ge-

wünschten Fruchtnoten 

und die weiche Gerb-

stoffprägung erreicht. 

 

Den romanischen Typ er-

reicht man mittels Mai-

schegärung. Optimal ist 

hier eine Wende- bzw. 

Rührtechnik (z.B. Vinot-

op-Fermenter), sofern die 

Überextraktion von 

Gerbstoffen vermieden 

wird. Etwas weichere 

Weine ergibt der Einsatz 

des Tauchers bei der 

Maischegärung. Die 

Maischegärung im 

Drucktank extrahiert 

zwar analytisch den 

höchsten Gerbstoffge-

halt, sensorisch wirken 

die Weine jedoch weich 

und zeigen deutliche No-

ten von Marzipan und 

schwarzen Kirschen. 

 

Zur Abrundung des ro-

manischen Profils trägt 

eine Reifung unter Holz-

einfluss bei. Deutliche 

Holznoten können einen 

maischeerhitzten Rot-

wein des Fruchttyps sen-

sorisch verändern, aber 

es entsteht allenfalls ein 

profilarmes Zwischen-

produkt. Wenn wir an ei-

nem Profil arbeiten, dann 

soll dies auch klar und 

eindeutig sein. 

 

 

 Anlagen: 

Bild 1: Die Anlieferung 

der Spätburgundertrau-

ben  Quelle Ortenauer 

Weinkeller, Offenburg 

Bild 2: Maischeerhit-

zungsanlage   

  Quelle 

Fa. Kiesel, Heilbronn 

Bild 3: Vinotop-

Fermenter   

  

 Quelle Fa. Rie-

ger, Bietigheim 

Bild 4: Drucktank  

   

  Quelle 

Fa. Rieger, Bietigheim 
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Bild 1 

Anlieferung  

der  

Spätburgunder- 

Trauben 
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Bild 2: 

Maische- 

erhitzungs- 

anlage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 3 

Vinotop-Fermenter 
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Bild 4: Drucktank 
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Der richtige Weißweinstil in einem schwierigen Jahrgang 

Norbert Breier DLR Rheinhessen-Nahe-Hunsrück 

 

Der richtige Weißwein-

stil – diese Frage zu be-

antworten ist nicht ganz 

einfach, noch dazu in 

einem schwierigen Jahr-

gang. Die Ausbaurich-

tung (Stilistik) ist ab-

hängig von der jeweili-

gen Philosophie des Be-

triebes. Der Individuali-

tät sind keine Grenzen 

gesetzt. Neben der 

Weinstilistik, oder gerade 

im Bezug auf die Wein-

stilistik, mussten im 

Herbst 2010 viele weitere 

Fragen, vor allem der 

Säurereduzierung im 

Auge behalten werden. 

Eine Kombination der 

Einflussfaktoren (Tabelle 

2) mit weiteren Frage-

stellungen (Tabelle 1) 

war notwendig.

  

Folie 910. Januar 2011Rheingauer Weinbauwoche

Fragestellungen 

im Herbst 2010

Traubenverarbeitung
Maischestandzeit

Mostabzug

Kaltmazeration

keine

Mostentsäuerung

Mostentsäuerung
Most- und

Weinentsäuerung?

Einfach-

Doppelsalz-

Malitex

BSA
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Harmonisierung und 

Entsäuerung im Fokus 

Der Weinjahrgang 2010 

wird sicher als einer der 

Extremsten in die Statis-

tik der letzten Jahre, bzw. 

Jahrzehnte eingehen. 

Viele ältere Betriebslei-

ter, die bereits über 40 

Jahre aktiv sind, müssen 

schon genau überlegen, 

ob sie einen so differen-

zierten, und anspruchs-

vollen Jahrgang eingela-

gert haben. Das kalte 

Frühjahr und der bun-

desweit sehr unterschied-

liche Blüteverlauf erga-

ben in den meisten An-

baugebieten bereits einen 

Dämpfer für die Er-

tragserwartung. Partieller 

Hagelschlag vor allem in 

der Pfalz und Rheinhes-

sen und die feuchten 

Monate Juli und August 

sorgten besonders bei 

den Frühsorten für weite-

re Mengeneinbußen. Ein 

verzettelter Blüteverlauf 

sorgte gerade bei Bur-

gundern und Riesling für 

niedrige Erträge in allen 

Anbaugebieten. Die Nie-

derschläge vom 10-12. 

September mit plötzlich 

auftretender massiver 

Fäulnis bei den Frühsor-

ten, vor allem aber bei 

Müller-Thurgau, über-

raschten viele Betriebe 

und zwangen zu einer 

frühen Lese (Rheinhes-

sen und Pfalz). Die Angst 

vor weiterer Fäulnis und 

starken Mengeneinbußen 

veranlasste viele Be-

triebsleiter die Lese, auch 

der späten Sorten, zügig 

zu beenden. Gesamtsäu-

rewerte bis zu 18 g/l und 

Folie 810. Januar 2011Rheingauer Weinbauwoche

Einflussfaktoren auf den 

„Stil“ im Wandel der Zeit

Wein

Trauben
Ertragsreduziert?

Traubenverarbeitung
Maischestandzeit

Mostabzug

Kaltmazeration

Schönungsmittel
Aktivkohle

Enzym, Gelatine, Bentonit

Mostvorklärung
Sedimentation, Flotation

Hefefilter, Separator,

KEINE!

Hefen und Nährstoffe
Reinzuchthefe

spontan

Gärzügelung und

Gärdauer

Abstich
Zeitpunkt und

SO2-Zugabe
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zeitweise höher waren 

keine Seltenheit. Langer 

Atem und ein gutes Ner-

venkostüm zahlten sich 

in diesem Jahr aber 

punktuell aus. Bei selek-

tiver Vor- und Auslese 

waren zum Ende des 

Herbstes (Ende Oktober) 

hervorragende Mostge-

wicht (90-100°Oe) und 

akzeptable Säurewerte 

(10 g/l) bei den Rebsor-

ten Spätburgunder, Ries-

ling, Weiß- und Grau-

burgunder zu erzielen. 

Sowohl die Lese, als 

auch der weitere Verar-

beitungsprozess, ist in 

den meisten Fällen in den  

letzten Jahren optimiert 

worden, sodass die 

Hauptspitzen auch in die-

sem Herbst gebrochen 

werden konnten. In vie-

len Betrieben ist die Ern-

te innerhalb von 3 Wo-

chen eingefahren wor-

den, was auf die hohe 

Schlagkraft zurückzufüh-

ren ist. 

Der 2010er Jahrgang 

wird sich sehr facetten-

reich präsentieren, auch 

wenn das Verhältnis 

Mostgewicht zu Säure 

bei der Lese fast immer 

im Ungleichgewicht war.  

 

Umfrage Herbst 2010 

Der oenologisch an-

spruchsvolle Jahrgang 

wirft viele Fragestellun-

gen auf. Eine Umfrage 

zum Herbst 2010 mit den 

Schwerpunkten Entsäue-

rung, BSA, Wärmekapa-

zität in den Betrieben 

und Weinsteinstabilisie-

rung zur Füllung gibt ei-

nen Überblick über die 

Situation in den Betrie-

ben. Durch die hohe 

Rücklaufquote konnten 

aufschlussreiche Ergeb-

nisse gewonnen werden. 

Nachfolgend werden ei-

nige wichtige Punkte nä-

her ausgeführt.  

 

1. Chemische  

    Entsäuerung 

Es ist klar zu erkennen, 

dass viele Betriebsleiter 

sowohl im Most, als auch 

im Wein eine Entsäue-

rung vorgenommen ha-

ben, bzw. vornehmen 

müssen. Bei den Faß-

weinbetrieben haben sich 

20% keine Gedanken um 

eine Entsäuerung ge-

macht. 

  

Folie 2510. Januar 2011Rheingauer Weinbauwoche
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2. Entsäuerungsver- 

    fahren 

Vergleicht man die ein-

gesetzten Verfahren, so 

kann man feststellen, 

dass in vielen Fällen eine 

Doppelsalzentsäuerung 

durchgeführt wurde. Bei 

den flaschenweinver-

marktenden Betrieben 

wurde auch das erweiter-

te Verfahren angewandt. 

Zum Zeitpunkt Ende De-

zember ist festzustellen, 

dass bei vielen Betrieben 

sowohl im Most als auch 

im Wein eine Entsäue-

rung, oft sogar Doppel-

salz, in vielen Fällen 

auch eine erweiterte 

Doppelsalzentsäuerung 

notwendig ist.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. BSA 

Der gezielte Einsatz des 

Biologischen Säureab-

baus gerade für Weiß-

wein, war im Herbst ein 

großes Thema, gerade 

auch, weil viele neue 

Bakterienstämme auf den 

Markt kamen. Wie aus 

der Umfrage zu erkennen 

ist, haben sich ca. 23% 

der Befragten an einen 

simultanen BSA gewagt. 

Die Mehrzahl der Betrie-

be (71%) hat einen BSA 

nach der Gärung einge-

leitet. Nur eine geringe 

Anzahl von 11% hat sich 

nicht mit dem BSA be-

schäftigt. 

 

  

Folie 2610. Januar 2011Rheingauer Weinbauwoche
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Als Fazit der Umfrage 

kann festgehalten wer-

den: Die Betriebsleiter 

haben sich in diesem Jahr 

sehr vielfältig mit dem 

Thema Entsäuerung be-

fasst und auch stilistisch 

viele Variationen ausge-

baut (siehe auch Wein-

verschnitte). Bei den ho-

hen Gesamtsäurewerten 

wurden oft mehrere säu-

rereduzierende Maßnah-

men durchgeführt. 
 

Maischestandzeit 

Zurück zum Herbst 2010 

und den Möglichkeiten 

einer differenzierten 

Weinstilistik. In vielen 

Betrieben ist in den letz-

ten Jahren zu beobach-

ten, dass man von einer 

eindimensionalen Verar-

beitung abkommt. Es 

werden Typen, Marken 

und Produkte definiert. 

Jeder Weintyp bedarf ei-

ner besonderen Ausbau-

methode um sich stilis-

tisch abzuheben, bzw. 

sich zu positionieren. 

Nur wenn alle Bausteine 

aufeinander abgestimmt 

sind, kann das gewünsch-

te Ziel erreicht werden. 

Nachfolgendes Beispiel 

soll Ansatzpunkte und 

Diskussionsgrundlagen 

liefern und verdeutlichen. 

Dieses Beispiel kann na-

türlich auch übertragen 

werden auf Riesling und 

andere Burgundersorten. 

Exemplarisch ausgebaut 

wurde ein Weißburgun-

der mit den Attributen: 

dicht, cremig, schmelzig, 

nachhaltig, differenziert 

und langlebig - Jeder 

einzelne Verarbeitungs-

schritt kann variiert wer-

den, um ein anderes End-

ziel (Profil) zu erreichen. 

Der Einstieg der Überle-

gungen beginnt mit der 

Traubengesundheit und 

evtl. einer Ertragsregulie-

rung. Nur mit gesunden 

Trauben, was natürlich 

2010 schwierig war, und 

kühlen Temperaturen ist 

eine Maischestandzeit 

durchzuführen. Oft konn-

ten über eine selektive 

Handlese gesunde Trau-

ben für eine Maische-

standzeit gewonnen wer-

den. Soll noch mehr 

Dichte und Fülle erzeugt 

werden, so ist ein vorhe-

riger Saftentzug (10-

15%) sinnvoll. Dieser 

Weinausbau erzeugt na-

türlich etwas härtere 

Phenole (Gerbung), die 

zum Ende hin (Feinhefe-

lagerung, Abstich, SO2-

Zeitpunkt) eingebunden 

werden können, reduziert 

aber gleichzeitig auch die 

Gesamtsäure.  
 

Beispiel: 2009er Weiß-

burgunder 

 Das Beispiel des 2009er 

Weißburgunder zeigt 

deutlich, wie mit Stand-

zeiten im Bereich der 

Gesamtsäure und weite-

rer Inhaltsstoffe jongliert 

werden kann. Die Stand-

zeit betrug 12 Stunden, 

nachdem die Trauben nur 

gequetscht, aber nicht 

entrappt wurden. Parallel 

ausgebaut wurden entra-

ppte Varianten, die ähn-

liche Ergebnisse liefer-

ten. Alle 3 Stunden wur-

den Proben gezogen und 

bezüglich der Säurever-

änderung untersucht. Die 

Abnahme der Gesamt-

säure lag in diesem Zeit-

raum bei 1,2 g/l, fast ana-

log der Weinsäure. Es 

kann gleichzeitig ein ge-

ringer Anstieg der Äpfel-

säure und des Kalium-

gehaltes festgestellt wer-

den!  

Wenn man von Weinsti-

listik redet, ist es natür-

lich auch sinnvoll sich 

über die Polyphenole 

Gedanken zu machen. 

Wie viele dürfen es denn 

sein, und wie verändern 
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Folie 1710. Januar 2011Rheingauer Weinbauwoche

2009er Weißburgunder

nicht entrappt

0

50

100

150

200

250

Polyphenole

mg/l

Nopa

mg/l

Probe direkt
3 h
6 h
9 h
nach abpressen (14 h)

Folie 1610. Januar 2011Rheingauer Weinbauwoche

2009er Weißburgunder

nicht entrappt

0

1

2

3

4

5

6

7

8

pH-Wert Gesamtsäure 

g/l

Äpfelsäure

g/l

Weinsäure

g/l

Kalium

g/l

Probe direkt

3 h

6 h

9 h

nach abpressen (14 h)



Seite: 24 

 

  



Seite: 25 

 

 

 

sich diese bei den Stand-

zeiten. Während der ers-

ten 6 Stunden sind nur 

geringe Zunahmen zu er-

kennen. Diese beginnt 

erst nach ca. 9 Stunden 

und wird durch das Ab-

pressen (max. 1,3 bar 

Druck) um ca. 25% er-

höht. Auch die NOPA-

Werte, also der hefever-

wertbare Stickstoff, er-

hält durch die Standzeit 

(12 h) eine Zunahme.  
 

Übertragen wir das Bei-

spiel auf den Jahrgang 

2010, so war gerade in 

diesem säurestarken 

Jahrgang über eine Mai-

schestandzeit von 12 

Stunden oder länger eine 

Säurereduzierung mög-

lich. Es musste jedoch 

beachtet werden, dass 

wir dadurch auch die 

Weinsäure reduzierten, 

was wiederum Auswir-

kungen auf den späteren 

Entsäuerungsspielraum 

hat. 
 

Vergärung – Restzu-

cker- und Säurema-

nagement 

Nach der Trauben- und 

Maischeverarbeitung war 

es im zurückliegenden 

Jahr besonders wichtig 

das Restzucker- und Säu-

remanagement schon vor 

der Vergärung festzule-

gen. Nachfolgende Va-

riationen waren denkbar: 

 

 

Restzuckermanagement Säuremanagement 

- Spontangärung - keine Entsäuerung im Most 

- Vergärung mit Rein-

zuchthefe 

- Einfachentsäuerung im 

Most und später BSA 

- Erzeugung von restsüßem 

Wein als Verschnitt-

partner 

- DS-Entsäuerung im Most 

- Simultaner BSA 

 - BSA nach Gärende, evtl. 

Feinentsäuerung 

 - Einfach- oder DS-

Entsäuerung im Wein 

 - Erweiterte DS-Entsäuerung 

 

Was war die richtige 

Entscheidung? Bestand 

im Herbst die Möglich-

keit den Most in mehrere 

Gärgebinde aufzuteilen, 

so konnten mehrere Va-

rianten vergoren werden. 
 

Weinverschnitte: 

Mit Verschnitten, natür-

lich im bezeichnungs-

rechtlichen Rahmen kann 

in vielen Fällen gut op-

timiert werden, wenn im 

Herbst entsprechende 

Maßnahmen getroffen 

wurden (s.o.). Der Jahr-

gang 2010 wird in vielen 

Fällen vom Cuvee profi-

tieren. Sicher standen 

hier während der Lese 

viele Fragen im Vorder-

grund.  

Mostgewicht 85 °Oe

Gesamtsäure 13,1 g/l

Äpfelsäure 10,6 g/l

Weinsäure 4,9 g/l
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Nachfolgendes Beispiel 

eines 2010er Weißbur-

gunders soll einige Ge-

dankenstützen geben. 

1. Einfachentsäuerung im 

Most und BSA im An-

schluss der Gärung 

2. Erzeugung eines rest-

süßen Weines durch 

Spontangärung. 

3. Einfachentsäuerung im 

Most ohne BSA 

 

Nachfolgend zur Illustra-

tion ein Beispiel: 

Das Cuvee der 3 Partien 

kann somit ideal abge-

stimmt werden. Weitere 

Variationen im Bereich 

Restzucker und Gesamt-

säure sind möglich. Oft 

macht es auch Sinn wei-

tere Verschnitte im be-

zeichnungsrechtlichen 

Rahmen zu prüfen. Ein 

zu weit gelaufener BSA 

ist oft hilfreich für Par-

tien mit höheren Säure-

werten. Die analytischen 

Werte zeigen oft nur die 

Rahmenbedingungen. 

Der geschmackliche Ein-

druck, die Sensorik, soll-

te aber immer im Vor-

dergrund stehen. 

 

 

Biologischer Säureab-

bau (BSA-Verlauf) 

Der Biologische Säure-

abbau beschäftigte viele 

Betriebe im letzten 

Herbst. Es mussten früh-

zeitig die Weichen ge-

stellt werden. Reicht eine 

Einfachentsäuerung oder 

muss mit dem Verfahren 

Doppelsalz entsäuert 

werden, oder muss sogar 

das aufwendige und kos-

tenintensive erweiterte 

Doppelsalzverfahren an-

gewandt werden? Ist 

vielleicht auch ein BSA 

vorgesehen?  

Sollte eine Säureregulie-

rung mit einem BSA er-

folgen, so war natürlich 

die Zugabe der SO2 nach 

den BSA zu verschieben. 

Soll der BSA durchge-

führt werden, so mussten 

gerade im letzten Jahr 

besondere Maßnahmen 

beachtet werden. Hierzu 

gehören vor allem der 

pH-Wert, die Freie und 

Gesamt-SO2 sowie die 

Temperatur und die Höhe 

der Äpfelsäure. Die bis-

herigen Erfahrungen mit 

dem Biologischen Säure-

abbau im Weißwein zei-

gen, dass die Erfolgsquo-

te bei ca. 50% lag. Es 

war deshalb empfeh-

lenswert die Bedingun-

gen zu optimieren, bzw. 

eine Kontrolle der bei-

mpften Gebinde vorzu-

nehmen. Oftmals reichte 

eine Temperaturerhö-

hung auf 19-20°C und 

oder auch eine Anentsäu-

erung mit kohlensaurem 

Kalk, bzw. eine weitere 

Nährstoffzugabe. Das 

Beispiel zeigt, wie 

schwierig und unbefrie-

digend ein BSA gelaufen 

ist. Es hat sehr  

pH-Wert Gesamt- Äpfel- Wein- Anteil Rest-

säure g/l säure g/l säure g/l % zucker g/l

Most - Entsäuerung 3,4 13,1 10,6 4,9

Gärende 3,5 10,7 7,1 2,1

Wein 1 BSA 3,9 5,7 0,3 1,9 75 0

Wein 2 Standard 3,5 10,7 7,1 2,1 10 0

Wein 3 spontan RZ ohne ES 3,2 12,5 8,9 3,3 15 56,8

Cuvee Ziel Classic 7,2 2,3 2,1 8,5
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lange gedauert, nach der 

Beimpfung mit Citratne-

gativen Bakterien, bis der 

Abbau der Äpfelsäure 

eingesetzt hat (33 Tage). 

Erst nach 67 Tagen war 

der BSA vollständig 

durchlaufen. Das Bei-

spiel kann auf jede Reb-

sorte übertragen werden. 

Hier wurde der Verlauf 

an einem 2010er Riesling 

verfolgt. Die Gesamtsäu-

re nach BSA lag bei 5,5 

g/l. Dieser Ausbaustil ist 

als eigenständiger Wein, 

oder auch als Verschnitt-

partner (siehe oben) ge-

eignet.  

 

 

Abstich und Schwefe-

lung  

mögliche Abstich – und 

SO2-Zeitpunkt-Varia-

tionen 

Die Tabelle zeigt die Va-

riationen und die Mög-

lichkeiten für Abstich 

und SO2-Zeitpunkte in 

Abhängigkeit des weite-

ren Weinausbaus. Jede 

Partie muss individuell 

überprüft werden.  

Bei hohen pH-Werten 

(Bsp.: nach Entsäuerung) 

ist die Gefahr des spon-

tanen Biologischen Säu-

reabbaus als sehr hoch 

einzustufen, deswegen ist 

Kontrolle und Vorsicht 

geboten. 

Zu überlegen und emp-

fehlenswert ist natürlich 

eine notwendige Eiweiß-

stabilisierung auch mit 

einer Feinentsäuerung zu 

kombinieren.  

Vor der jeweiligen Maß-

nahme ist eine sensori-

sche Kontrolle und eine 

analytische Untersu-

chung dringend angera-

ten, um die richtige Ent-

scheidung zu treffen. Zu 

beachten ist natürlich, 

dass bei jeder Entsäue-

rungsmaßnahme eine 

Zeit zur Stabilisierung 

von bis zu 6 Wochen ge-

nutzt werden muss. Es ist 

deshalb überlegenswert 

die Kälte in den Winter-

monaten auszunutzen 

und eine frühzeitige Ent-

säuerung durchzuführen, 

zumindest bei den Par-

tien, die für eine frühere 

Füllung vorgesehen sind. 
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Weinstein- und Calcium-

stabilität 

Das Beispiel der Wein-

stein- und Calciumstabi-

lität verdeutlicht, dass 

mit dem Abschluss der 

Entsäuerungsmaßnahmen 

oft noch kein Ende in 

Sicht ist. Leider hat auch 

2010 die Doppelsal-

zentsäuerung nicht im-

mer funktioniert. Sicht-

bares Zeichen in der Pra-

xis waren die laut Analy-

se sehr niedrigen Rest-

weinsäuregehalte bei 

unwesentlich veränderten 

Äpfelsäuregehalten und 

die dann stärker erhöhten 

pH-Werte im entsäuerten 

Most. Bei weitergehen-

den Analysen erklären 

sich dann diese hohen 

pH-Werte durch erhöhte 

Calcium - Werte (stammt 

aus dem Entsäuerungs-

kalk) – ein Umstand, der 

sich wiederum dadurch 

erklären lässt, dass das 

überschüssige Calcium 

aufgrund geringer Rest - 

Weinsäure keinen Part-

ner zur Kristall - Aus-

scheidung mehr finden 

konnte und somit im 

Wein in Lösung blieb. 

Die hohen pH-Werte 

verändern das sensori-

sche Gefüge des Weines, 

sie erleichtern uner-

wünschte mikrobiologi-

sche Angriffe auf den 

Wein und die hohen Cal-

ciumgehalte können ih-

rerseits bei späteren Ver-

schnitten mit weinsäure-

haltigeren Partnern 

(Weine, Süßreserven) zu 

Kristallausscheidungen 

kurz vor oder sogar nach 

der Flaschenfüllung füh-

ren. Im Extremfall muss 

also nach einem solchen 

Verschnitt, wie nach ei-

ner Entsäuerung, eine 

Wartezeit von 6-8 Wo-

chen bis zur Füllung ein-

gehalten werden! 

Solche Überraschungen 

können durch eine Calci-

umanalyse im  

  

mögliche Abstich und SO2-Zeitpunkt - Variationen

faules Lesegut zügiger Abstich und 

schlechte Vorklärung Schwefelung

SO2-Dosage Zeitpunkt

mg/l

faules Lesegut 100 - 120 zügig 3-8 Tage nach Gärende

gesundes Lesegut 80 - 100 a) 8-10 Tage nach Gärende

bzw. gute Vorklärung b) vor weiterer chem.  Entsäuerung

c) Hinauszögern??

gesundes Lesegut keine BSA-Einleitung

v.a. Burgunder direkt

gesundes Lesegut max. 50 differenzierte Feinhefelagerung

mit und ohne Aufrühren,

Vorsicht möglicher spontaner BSA
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Labor vermieden werden. 

Bei zu hohen Calcium- 

Werten ist eine Calcium-

fällung mit Calciumstabi-

lat (siehe unten) oder mit 

der DL- Weinsäure unter 

Aufsicht eines Önologen 

(Labor) gesetzlich er-

laubt. Die Ausscheidung 

der Kristalle dauert an-

schließend ca. 4 -7 Tage. 

In der Praxis bedeutet 

das, dass man sich eine 

exakte Calciumanalyse 

vom betreffenden Wein 

im Labor anfertigen las-

sen muss und sich dann 

die DL- Weinsäure (kei-

ne L-Weinsäure!) auch 

dort abwiegen lässt. Eine 

falsche Dosagemenge 

kann zu erheblichen Fol-

geproblemen im späteren 

Wein führen! 

Je nach Rest – Weinsäure 

pendeln sich die Calci-

umwerte bei nicht ent-

säuerten Weinen um 90 

mg/l bis zur Füllung ein. 

Bei stärkerer Entsäue-

rung und entsprechend 

geringeren Weinsäurege-

halten findet man dage-

gen häufig Calciumwerte 

zwischen 110-130 mg/l. 

Je höher die Werte aber 

liegen, umso unsicherer 

werden die Verhältnisse 

(s.o.). Kurz nach einer 

Doppelsalz – Entsäue-

rung kann man oft bis zu 

400 mg/l Calcium mes-

sen. Die Werte sinken 

dann aber anschließend 

bis auf die o.g. Werte, 

sofern noch ausreichend 

Weinsäure als Reakti-

onspartner zur Verfü-

gung steht. Eine exakte 

Calcium – Analyse ist 

Voraussetzung für diese 

Stabilisierungsmaßnah-

me. 

 

  Folie 4510. Januar 2011Rheingauer Weinbauwoche

2010er Huxelrebe

Variante pH-Wert 

Gesamt

säure 

g/l

Äpfel

säure 

g/l

Milch

säure 

g/l

Wein

säure 

g/l

Kalium

g/l

Calcium

mg/l

original 3,6 8,4 5,3 0,2 2,0 1,12 553

+ 187,5 mg/100 ml DL 3,1 10,0 5,2 0,0 2,6 1,08 50

+ 282,5 mg/100 ml K2 3,6 8,3 5,1 0,1 2,2 2,15 53

DL = DL Weinsäure

K2 = Calciumstabilat

Entsäuerung DS von 13,5 auf 8,4 im November 2010

Untersuchung vom 02.12.2010

Folge: Stabilität schon nach 3 Tagen erreicht

Erhöhung der Gesamtsäure durch DL Weinsäure 
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Eine misslungene Ent-

säuerung ist sehr schnell 

an den analytischen Da-

ten festzustellen. Zum 

einen können die Wein-

säuregehalte dann sehr 

niedrig liegen, zum ande-

ren erhöhen sich die Cal-

ciumgehalte deutlich 

über 100 mg/l. Das Bei-

spiel zeigt, dass mit ei-

nem Calciumanteil von 

über 500 mg/l die Maß-

nahme definitiv schief 

gelaufen ist. Diese Weine 

sind für eine Abfüllung 

absolut instabil und wer-

den später Calcium aus-

scheiden. Calcium ist 

durch Kälte nicht zu sta-

bilisieren. Es besteht nur 

die Möglichkeit über die 

DL-Weinsäure oder über 

Calciumstabilat (neutra-

les Salz der DL-

Weinsäure). Calcium 

wird durch Kalium aus-

getauscht, bzw. ersetzt. 

Dieser Vorgang ist nach 

2-3 Tagen abgeschlossen, 

anschließend ist eine 

Weinsteinstabilisierung 

mit Metaweinsäure, 

CMC oder Kälte not-

wendig 

Umrechnungsfaktoren: 

570 mg / 100 mg Ca /l 

(Praxis reichen auch 500 

mg) 

Bei einer Stabilisierung 

mit DL-Weinsäure ist zu 

berücksichtigen, dass je 

nach Umfang und Menge 

auch wieder eine Erhö-

hung der Gesamtsäure 

stattfindet. Im vorliegen-

den Beispiel mit 553 

mg/l Ca wurde nach der 

Stabilisierung die Ge-

samtsäure um 1,6 g/l er-

höht. Hier fängt der Vor-

gang dann wieder von 

vorne an. (Entsäuerung – 

Stabilisierung). Es ist 

deshalb empfehlenswert, 

nach der Entsäuerung die 

Ca-Stabilität im Labor 

überprüfen zu lassen, 

damit man frühzeitig re-

agieren kann. 

 

Filtration nach Entsäu-

erung: 

Bei Kieselgur – Kessel-

filtern werden die Sie-

belemente schnell verbo-

gen, bei höheren Entsäu-

erungs- und Kalkmengen 

muss mehrfach neu ange-

setzt werden. 

1 kg Doppelsalz ergibt 6 

Liter Doppelsalztrub. 

1 kg Mischung aus Dop-

pelsalz-CaCO3 mit 

Weinsäure zu gleichen 

Teilen zur Erweiterten 

Doppelsalzentsäuerung 

ergibt 8 - 9 Liter Trubvo-

lumen. 

 

 

 

 

Kieselgurfilter 

Filterfläche 2 m2 3 m2 4 m2 5 m2 

Kuchen-volumen ca.  40 L 60 L 80 L 100 L 

 

Hefefilter 

Rahmengröße Trubvolumen je Kammer 

40 cmx 40 cm 3,2 – 4,2 L 

50 cmx 50 cm 5,0 – 5,5 L 

60 cmx 60 cm 7,0 – 8,0 L 
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Fazit: 

Es wurden verschiedene 

Ansätze aufgezeigt, wel-

che Maßnahmen gerade 

im Herbst 2010 notwen-

dig waren, um den richti-

gen Weißweinstil in ei-

nem schwierigen Jahr-

gang zu erhalten. Nicht 

näher eingegangen wurde 

auf die differenzierte 

Mostverarbeitung und 

die Spontangärung (siehe 

Vortrag 2010) sowie auf 

die anschließende Fein-

hefelagerung.  

 

Für den Ausbau der 

Weine des Jahrgangs 

2010 gelten sicher andere 

Bedingungen als in den 

zurückliegenden Jahr-

gängen. Nur wer die 

oenologischen Maßnah-

men und Gedankenspiele 

konsequent umgesetzt 

hat, bzw. noch umsetzen 

wird kann einen nachhal-

tigen, facettenreichen 

und lebendigen Jahrgang 

in die Flasche füllen. Bei 

aller Thematik der Säu-

reregulierung darf aber 

die Jahrgangscharakteris-

tik nicht verloren gehen. 
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Einsatz energieeffizienter Verpackungssysteme bei Wein 
Prof. Dr. Rainer Jung, Dipl. Ing. Christoph Schüssler 

Fachgebiet Kellerwirtschaft der Forschungsanstalt Geisenheim 
 

Die Suche nach alternati-

ven Verpackungssyste-

men für Wein hat ver-

schiedene Ursachen von 

denen als wichtigste die 

Preissituation bei Glas-

flaschen aber auch Eng-

pässe in deren Lieferung 

sowie limitierte Design-

möglichkeiten, aber auch 

in letzter Zeit verstärkt 

Umweltaspekte zu nen-

nen sind. 

Wein ist nach wie vor 

beim Verbraucher ein 

„natürliches Getränk“ 

(„one of the most natural 

alcoholic beverages“) 

und insbesondere die zu-

nehmende Verbraucher-

gruppe der „LOHAS“ 

(Lifestyle of Health and 

Sustainability) fragt Um-

fragen zufolge auch beim 

Wein nach einer umwelt-

gerechten Verpackung. 

Erhebungen der CO2-

Belastung durch die 

Weinproduktion zeigen 

in diesem Zusammen-

hang deutlich den sehr 

hohen Anteil der Treib-

hausgas-Äquivalente 

durch die Glasflaschen-

herstellung bzw. den 

Transport „schwerer“ 

Glasflaschen zum Ver-

braucher. 
 

Alternative Verpackun-

gen sind in der Getränke-

industrie weit verbreitet, 

beim Wein gibt es bisher 

wenig Erfahrungswerte. 

Im Fachgebiet Keller-

wirtschaft der For-

schungsanstalt Geisen-

heim soll durch entspre-

chende Versuche die Da-

tengrundlage für Ent-

scheidungen in der Wein-

wirtschaft geschaffen 

werden.  
 

In den durchgeführten 

Untersuchungen werden 

die wichtigsten, für die 

Weinwirtschaft interes-

santen Verpackungsal-

ternativen einander ge-

genübergestellt und ver-

gleichend untersucht. Im 

Einzelnen sind dies 
 

1. Glasflaschen 

2. PET-Flaschen 

3. Bag-in-Box-

Verpackungen 
 

Mit den aufgeführten 

Verpackungen wurden 

bereits im Jahr 2007 und 

2008 Lagerversuche an-

gelegt, die im Verlauf der 

Untersuchungen zu un-

terschiedlichen Daten 

ausgewertet werden.  
 

Zum Einen geht es dabei 

um die Prüfung der Neut-

ralität der Verpackungen 

gegenüber dem Füllgut 

Wein, insbesondere aber 

auch die Sauer-

stoffdurchlässigkeit un-

terschiedlicher Systeme 

im Verlauf der Lagerzeit. 

Um den unterschiedli-

chen Praxisanforderun-

gen gerecht zu werden, 

wurden die Lagerproben 

für eine definierte Zeit 

unter unterschiedlichen 

Konditionen (Temperatu-

ren) gelagert.  
 

Zunächst wurde Wein in 

PET-Flaschen unter-

schiedlicher Herstel-

lungsarten bzw. Gasdich-

tigkeit in zwei Versuchs-

serien abgefüllt, gelagert 

und nach unterschiedli-

cher Lagerzeit analytisch 

und sensorisch bewertet.  

 

Neben verschiedenen 

sauerstoffabsorbierenden 

Materialien (Scavengern) 

werden bei PET zur Ver-

besserung der Gasdich-
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tigkeit unterschiedliche 

Aufbauten bzw. Be-

schichtungen bei den 

Kunststoffflaschen ein-

gesetzt.  

Im bisherigen Beobach-

tungszeitraum wurde 

deutlich, dass sich die 

eingesetzten PET-

Flaschen gut für die 

Weinlagerung eigneten. 

Analytisch war nur teil-

weise erkennbar, dass die 

PET-Varianten sauer-

stoffdurchlässiger als 

Glas waren. Je nach Auf-

bau konnten die PET-

Varianten aber auch eine 

mit Glas vergleichbar gu-

te oder sogar bessere 

Abdichtung aufweisen.  

In nachfolgender Abbil-

dung ist der Verlauf der 

Gehalte an freier schwef-

liger Säure des Versuchs 

2 dargestellt, bei dem im 

Jahr 2008 ein 2007er 

Weißburgunder Quali-

tätswein mit unterschied-

lichen PET- bzw. Glas-

flaschenvarianten abge-

füllt worden waren. 

  

 

Abb. 1: Verlauf der Gehalte an freier schwefliger Säure bei einem Wein des 

Jahrgangs 2007 in PET bzw. Glasflaschen, Mittelwerte aus n=10 

 

Sensorisch konnten im 

Wein  im Rahmen der 

bisherigen Untersuchun-

gen bei den unterschied-

lichen Abfüllungen (6, 

12 und 24 Monate La-

gerzeit) nur teilweise 

signifikanten Differenzen 

zwischen den Weinen 

aus unterschiedlichen 

Flaschenvarianten nach-

gewiesen werden. Ent-

scheidend waren dabei 

insbesondere die Lager-

bedingungen der Fla-

schen sowie die Zusam-

mensetzung der einzel-

nen PET-Flaschen-

varianten. 
 

Die Sauerstoffdurchläs-

sigkeit (OTR) der unter-

schiedlichen Behälterva-

rianten wurde auch in 

leeren, mit Stickstoff ge-

spülten Flaschen, die mit 

sauerstoffsensitiven 

Messspots (PreSensTM) 

ausgestattet waren ge-

messen. Auch hier zeigte 

sich die Überlegenheit 

von beschichteten ge-

genüber Standard-PET-

Flaschen. 
 

Weitere Untersuchungen 

zur alternativen Weinla-

gerung in sog. Bag-in-

Box-Verpackungen 

(BiB) verdeutlichten die 

generelle Eignung auch 
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solcher Systeme zur 

Weinlagerung. Im Rah-

men der Prüfung alterna-

tiver BiB-Verpackungen 

wurde in verschiedenen 

Versuchen insbesondere 

die Verwendbarkeit un-

terschiedlicher Folien-

membranen untersucht.  
 

Sowohl Rot- als auch 

Weißweine wurden in 

BiB-Verpackungen bei 

unterschiedlichen Lager-

bedingungen analytisch 

und sensorisch über ei-

nen Lagerzeitraum von 

bis zu 12 Monaten unter-

sucht. Dabei konnte fest-

gestellt werden, dass sich 

die Bag-in-Box Verpa-

ckung insbesondere als 

„Anbruchgebinde“ eig-

net, d. h. dass sich auch 

bei geöffnetem Behälter 

durch das „Immer-Voll-

System“ eine gleichblei-

bende Weinqualität über 

einen längeren Lagerzeit-

raum erhalten lässt. Dies 

ist aufgrund der Pa-

ckungsgrößen 3, 5 oder 

10 und mehr Liter ein in-

teressanter Aspekt für 

Privatverbraucher und  

insbesondere die Ver-

wendung in der Gastro-

nomie. 

Nachfolgende Abbildung 

2 verdeutlicht die Eig-

nung von Bag-in-Box 

Verpackungen zur Wein-

lagerung „im Anbruch“ 

durch die Darstellung der 

Gehalte an freier schwef-

liger Säure in frischen 

bzw. angebrochenen 

Bag-in-Box Verpackun-

gen über einen Zeitraum 

von rd. 8 Monaten. Aus 

der Darstellung wird er-

sichtlich, dass auch bei 

längerem Anbruch der 

Bag-in-Box Verpackun-

gen die Frische des Wei-

nes erhalten bleibt. 

Durch das Zusammenfal-

len des Beutels bleibt der 

Luftleerraum oberhalb 

des Weines möglichst ge-

ring und die SO2-Gehalte 

reduzieren sich nur un-

wesentlich höher als bei 

vollen Gebinden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 2: Gehalte an freier schwefliger Säure bei Chardonnay Jg. 2006 in Bag-in-

Box unterschiedlicher Herstellungsarten bzw. Glasflaschen, Mittelwerte aus n=3  
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Aktuelle Informationen zum Weinrecht 

Mathias Schäfer, Dez. Weinbauamt Eltville 

Kennzeichnung Aller-

gene 

Die Kennzeichnungs-

pflicht allergener Inhalts-

stoffe im Wein nach 

Anwendung Ei- oder 

milchhaltiger Behand-

lungsmittel (Albumin, 

Kasein, Lysozym) wurde 

auf den 30.06.2012 ver-

schoben.  

Die Ausnahme von der 

Kennzeichnungspflicht 

für Fischgelatine oder 

Hausenblase besteht oh-

ne zeitliche Befristung. 

Alle Weine, die vor dem 

30.06.2012 in den Han-

del gebracht oder etiket-

tiert sind, dürfen bis zur 

Erschöpfung der Bestän-

de verkauft werden. 
 

Kennzeichnung/ Etiket-

tierung von Federwei-

ßer 

Bei der Kennzeichnung/ 

Etikettierung von Feder-

weißen sind einige Neue-

rungen eingetreten. 
 

Die Verkehrsbezeich-

nung lautet generell 

„Teilweise gegorener 

Traubenmost“. Ergän-

zend dürfen die Begriffe 

„Süßer“, „Neuer Süßer“, 

„Bremser“, „Bitzler“, 

„Suser“, „Sauser“, „Neu-

er“ oder „Rauscher“ 

verwendet werden. Die 

Verkehrsbezeichnung 

„Federweißer“ sowie 

Angaben zum Betrieb 

durch die Begriffe 

„Weingut“, „Winzer“, 

„Gut“, „Hof“, „Stift“ 

usw. sind hier nicht zu-

lässig. 
 

Wird eine geographische 

Angabe gemacht (nur 

Landweingebiet!), so 

darf die Verkehrsbe-

zeichnung „Teilweise 

gegorener Traubenmost“ 

durch den Begriff „Fe-

derweißer“ ersetzt wer-

den („Rheingauer Fe-

derweißer“, „Starkenbur-

ger Federweißer“, „Fe-

derweißer Rhein“). Folg-

lich gelten die für die 

Herstellung von Land-

wein des betreffenden 

Gebietes festgelegten 

Bedingungen. Andere 

geografische Angaben 

als das Landweingebiet 

sind nicht möglich (z. B. 

Bergsträsser, Ortsanga-

ben oder Lagennamen!). 

Neben der Verkehrsbe-

zeichnung „Federweißer“ 

sind die Begriffe „Sü-

ßer“, „Neuer Süßer“, 

„Bremser“, „Bitzler“, 

„Suser“, „Sauser“, „Neu-

er“ und „Rauscher“ mög-

lich. Zudem sind Anga-

ben zum Betrieb durch 

die Begriffe „Weingut“, 

„Winzer“, „Gut“, „Hof“, 

„Stift“ usw. zulässig 

(falls eigenes Erzeugnis 

und Bereitung im eige-

nen Betrieb). 
 

Bei der ausschließlichen 

Verwendung von Rot-

weintrauben darf das 

Wort „Roter“ vorange-

stellt oder der Begriff 

„Federroter“ verwendet 

werden. 

Bei einem inländischen 

„Teilweise gegorenem 

Traubenmost“ von blass- 

bis hellroter Farbe, der 

durch Verschneiden von 

Weißweintrauben, auch 

gemaischt, mit Rotwein-

trauben, auch gemaischt, 

hergestellt ist, darf die 

Bezeichnung „Federrot-

ling“ verwendet werden. 
 

Bei „Teilweise gegorener 

Traubenmost“, der in ei-

nem anderen Mitglied-

staat der EU hergestellt 

wurde, darf die Bezeich-

nung „Federweißer“ 

verwendet werden, wenn 
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eine für den jeweiligen 

Mitgliedstaat eingetrage-

ne geschützte geographi-

sche Angabe erfolgt. Er-

gänzend ist die Verwen-

dung des Begriffs „Sau-

ser“ möglich. 

Grundsätzlich ist die An-

gabe des Herkunftslandes 

erforderlich! Dies kann 

erfolgen durch „Most aus 

(…)“, „Most erzeugt in 

(…)“ oder entsprechende 

Begriffe ergänzt durch 

den Namen des Mitglied-

staats oder des Landes, 

das Teil des Mitglied-

staates ist.  

Bei „Teilweise gegore-

nem Traubenmost“, der 

im Inland aus Trauben 

hergestellt wurde, die in 

anderen Mitgliedstaaten 

geerntet wurden, muss 

die Etikettierung die An-

gabe „in (…)“ „aus in 

(…) geernteten Trauben“ 

enthalten. 

Wenn ein „Teilweise ge-

gorener Traubenmost“ 

aus einem Verschnitt von 

Erzeugnissen zweier oder 

mehrerer Mitgliedsstaa-

ten stammt, muss die 

Etikettierung die Angabe 

„Verschnitt aus den Er-

zeugnissen zweier oder 

mehrerer Länder der Eu-

ropäischen Gemein-

schaft“ enthalten.  

 

Entsäuerung 

Bei der Durchführung 

der Entsäuerung sind ei-

nige weinrechtliche Re-

gelungen zu beachten. 

Eine Entsäuerung darf im 

Most oder Jungwein bis 

zum 15.März des auf die 

Ernte folgenden Jahres in 

einem oder mehreren Ar-

beitsschritten durchge-

führt werden. Wichtig ist, 

dass es sich bei dem Er-

zeugnis um (Most oder) 

Jungwein handelt, d.h. 

der „Wein“ ist noch nicht 

vollständig von seiner 

Hefe getrennt. Auch in 

der Buchführung muss 

dies klar nachvollziehbar 

sein. Nach dem 15. März 

darf der (Most oder) 

Jungwein grundsätzlich 

nur noch um 1g/l feinent-

säuert werden. Die ge-

nannten Regelungen gel-

ten sowohl für Erzeuger 

als auch für Käufer, so-

fern es sich um die glei-

che Weinbauzone han-

delt. 

Ist die Hefe dem Erzeug-

nis bereits vollständig 

abgetrennt worden, han-

delt es sich nicht mehr 

um Jungwein sondern um 

Wein. Letzterer darf so-

wohl vor als auch nach 

dem 15.März lediglich 

um 1/g/l vom Erzeuger 

entsäuert werden. Han-

delt es sich um einen zu-

gekauften Wein, ist eine 

Entsäuerung zu keinem 

Zeitpunkt erlaubt. 

 

Erweiterte Doppelsal-

zentsäuerung (Malitex-

verfahren) 

Der Zusatz von L(+) - 

Weinsäure zur Entsäue-

rung ist nur bei den Reb-

sorten Riesling und Elb-

ling der Anbaugebiete 

Ahr, Rheingau, Mittel-

rhein, Mosel, Nahe, 

Rheinhessen, Pfalz und 

Moselle luxembour-

geoise zugelassen. Die 

Zugabe einer „homoge-

nen Zubereitung von 

Weinsäure und Kalzium-

karbonat zu gleichen Tei-

len, fein gemahlen“ ist 

dagegen für alle Rebsor-

ten und Anbaugebiete 

möglich. Diese „homo-

gene Zubereitung“, wie 

sie generell 

eingesetzt werden darf, 

ist ohne entsprechende 

Technik nicht selbst her-

zustellen und wird dem-

nach ausschließlich vom 

Hersteller gewährleistet. 

Die Weinsäure ist im 

Handel lediglich als Gra-

nulat erhältlich während  
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der Kalk eine pulverför-

mige Struktur aufweist.  
 

Nach Zusammenführen 

der beiden Bestandteile 

würde man zwar eine 

Mischung erhalten, je-

doch würde diese nicht 

die vorgeschriebene Ho-

mogenität aufweisen. 

 

(Deutscher) Wein mit 

Jahrgangs- und Reb-

sortenangabe  

Da die Hessische Aus-

führungsverordnung be-

reits in Kraft getreten ist, 

darf in der Etikettierung 

eines Weines ohne geo-

graphische Angabe 

(„Deutscher Wein“) ein 

Jahrgang und/oder eine 

Rebsorte angegeben 

werden.  

 

 

Abfüllanzeige für 

Landwein und (Deut-

scher) Wein mit Jahr 

gang und/oder Rebsorte  

Die Abfüllung von 

Landwein sowie von  

Rebsorten- und Jahr-

gangswein in Verkaufs-

verpackungen ist der zu-

ständigen Behörde inner-

halb von drei Arbeitsta-

gen unter Vorlage einer 

Handelsanalyse anzuzei-

gen. Die zuständige Stel-

le ist das Regierungsprä-

sidium Darmstadt – 

Weinbauamt Eltville, 

Wallufer Str. 19, 65343 

Eltville. 

 

Landwein Rhein 

Auch die Herstellung von 

„Landwein Rhein“ ist 

jetzt zulässig. Landwein 

Rhein darf aus Trauben  

 

 

hergestellt werden, die 

aus Rebflächen der be-

stimmten Anbaugebiete 

Rheingau und Hessische 

Bergstraße sowie aus al-

len rheinland- pfälzi-

schen. Der natürliche 

Mindestalkoholgehalt 

(Ausgangs-mostgewicht) 

beträgt 6,0%vol (50°Oe); 

der Hektarhöchstertrag in 

Hessen ist generell auf 

100hl/ha beschränkt. 

 

Aufgehoben: Handlese 

bei Auslese und Eiswein 

Für die Zuerkennung der 

Prädikate Auslese und 

Eiswein muss das Ernte-

gut aufgrund des Einsat-

zes moderner Selektions-

techniken nicht mehr von 

Hand gelesen worden 

sein. 

Wer Erzeugnis 

Bis zum  

15. März 

Nach dem  

15. März 

Erzeuger 

Trauben, Maische, 

Most, Jungwein* Ja Nein 

Käufer in der 

Weinbauzone 

Trauben, Maische, 

Most, Jungwein* Ja Nein 

Käufer außerhalb 

der Weinbauzone 

Trauben, Maische, 

Most, Jungwein* Nein Nein 

Erzeuger Wein max. 1g/l max. 1g/l 

Käufer Wein Nein Nein 

+ = erlaubt/ - = nicht erlaubt, *Jungwein ist Wein bis zur vollständigen 

Trennung von der Hefe 
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Rheingau Spätburgun-

der CLASSIC und SE-

LECTION  

Für die Herstellung von 

Wein mit der Bezeich-

nung „Classic“ oder „Se-

lection“ im bestimmten 

Anbaugebiet Rheingau 

dürfen ab sofort neben

 der Rebsorte Weißer 

Riesling (Synonym: 

Riesling) auch der Blaue 

Spätburgunder (Syno-

nym: Spätburgunder) 

verwendet werden. Die 

synonyme Bezeichnung 

„Pinot Noir“ darf bei 

Classic- bzw. Selections- 

weinen nicht verwendet 

werden. Analog zum 

Weißen Riesling gelten 

auch beim Blauen Spät-

burgunder die gleichen 

Grenzwerte, die Sie unter 

www.brw-eltville.de auf-

rufen können. 
 

 

 

 

  

http://www.brw-eltville.de/
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Aktuelles zur rechtlichen Situation und Zukunft des  

ökologischen Weinbaus 

Prof.Dr.Randolf Kauer , Hochschule RheinMain, Fachbereich Geisenheim,  

Ökologischer Weinbau  

EU-Verordnungen 

834/07 und 889/08 zum 

ökologischen Landbau 

Innerhalb der vergange-

nen 2 Jahre nach der No-

vellierung der EU „Öko-

landbau Verordnung“ 

2092/91 zum 1.1.2009 

sind die Anpassungen 

nun auch in den Betrie-

ben umgesetzt und inner-

halb der Zertifizierung ist 

eine gewisse Ruhe ein-

gekehrt. Dennoch haben 

sich einige Änderungen 

ergeben, die auch auf den 

Weinbau Einfluss neh-

men. Dies betrifft neben 

allgemeinen Maßnahmen 

zur Qualitätssicherung 

des „Öko-

Kontrollverfahrens“, ins-

besondere ergänzende 

Dokumentationspflichten 

auf der Abnehmerseite, 

die Verwendung von Zu-

cker zur Anreicherung 

bei Umstellungsware und 

die Verwendung des 

neuen EU Bio Logos 

bzw. des deutschen Bio-

siegels in der Deklarati-

on. 

 

Verarbeitung von öko-

logisch erzeugten 

Trauben zu „Biowein“ 

Im Sommer 2010 sind 

die Verhandlungen zur 

„Biowein-Verordnung“ 

gescheitert, da die EU 

Kommission dem vorge-

legten Kompromissvor-

schlag nicht gefolgt ist. 

Dieser Vorschlag war auf 

Basis des EU For-

schungsprogramms 

„ORWINE“ erarbeitet 

und fand mehrheitlichen 

Konsens im Standig Co-

mitee Organic Farming 

(SCOF) bei der EU. Die 

Kommission ist diesem 

Vorschlag nicht gefolgt, 

da er weit hinter den Er-

wartungen der Kommis-

sion blieb. Das Verfahren 

wurde auf unbestimmte 

Zeit verschoben. Die De-

klaration von „Biowein“ 

als „Wein aus Trauben 

aus ökologischem An-

bau“ ist aber weiterhin 

über das deutsche Bio-

siegel oder die Logos der 

Anbauverbände möglich. 

Somit ist der rechtliche 

Zustand zur „Biowein“ 

Bereitung weiterhin un-

verändert. Eine Deklara-

tion mit dem neuen EU-

Biosiegel ist nicht mög-

lich. 

 

Erzeugung von Bio-

Rebpflanzgut 

In den vergangenen Jah-

ren ist auch die Produkti-

on von Bio-Pflanzgut in 

das Interesse der Bio-

weinbaubetriebe, insbe-

sondere aber in das Inte-

resse der Rebpflanz-

guterzeuger gerückt. Im 

Rahmen eines Projekts 

im Bundesprogramm 

ökologischer Landbau 

wurde die produktions-

technische Seite bearbei-

tet und auch die rechtli-

chen Komponenten des 

Produktionsweges be-

leuchtet. Mehrere 

Pflanzguterzeuger sind 

nun Bio-zertifiziert und 

bieten Rebpflanzgut aus 

ökologischer Erzeugung 

in den verschiedensten 

Pfropfkombinationen an. 

Für die Bioweinbaube-

triebe, die eine 

Neupflanzung planen, ist 

die Verwendung von 

Bio-Reben verpflichtend. 
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Konventionell erzeugtes 

Pflanzgut kann nur ver-

wendet werden, wenn die 

Betriebe den Nachweis 

erbringen können, dass 

dieses nicht in Bio-

Qualität verfügbar ist. 

Novellierung des Pflan-

zenschutzrechts auf eu-

ropäischer Ebene und 

nationale Umsetzung 

Die Zukunftsfähigkeit 

des ökologischen Wein-

baus ist weiterhin aufs 

engste mit der Zulas-

sungssituation der Pflan-

zenschutzmittel auf Basis 

von Kupfer und Schwefel 

sowie der Verfügbarkeit 

von Pflanzenstärkungs-

mitteln verbunden. Auch 

wenn sich bzgl. Kupfer 

die nationale Zulassungs-

situation in Deutschland 

entspannt hat und neue 

Zulassungsanträge auf 

dem Weg sind, so steht 

doch die Listung der 

Kupferpräparate auf eu-

ropäischer Ebene über 

2016 hinaus weiterhin in 

Frage. Auch auf nationa-

ler Ebene wird der Kup-

fereinsatz insbesondere 

von Seiten des Bundes-

ministeriums für Umwelt 

sehr kritisch betrachtet. 

Ihrer Verantwortung be-

wusst, haben die Ver-

bände des ökologischen 

Landbaus ein Strategie-

papier zu Kupfer als 

Pflanzenschutzmittel im 

ökologischen Landbau 

entwickelt und abge-

stimmt, das weitere Re-

duzierungspotentiale und 

Minimierungsmaßnah-

men konkretisiert. Auch 

der integrierte Weinbau, 

in Form des deutschen 

Weinbauverbandes hat 

sich diesem Papier ange-

schlossen. 

 

Die Rahmenrichtlinien 

der EU Pflanzenschutz-

gesetzgebung machen 

auch eine Anpassung des 

deutschen Pflanzen-

schutzrechts notwendig. 

Dieses soll schon im 

Sommer 2011 erfolgen. 

Probleme ergeben sich 

dabei für die Biobetriebe 

durch die neue Kategori-

sierung von einer Fülle 

von Stoffen und Präpara-

ten, die bislang in 

Deutschland als Pflan-

zenstärkungsmittel regis-

triert sind, nun aber unter 

europäischer Sichtweise 

als Pflanzenschutzmittel 

geführt werden. Auch der 

Antrag zur Listung von 

Kaliumphosphonat als 

Pflanzenschutzmittel 

führt zur Notwendigkeit, 

dass dieser Wirkstoff 

Eingang in die EU Bio-

landbau VO finden muss, 

um weiterhin von den 

Weinbaubetrieben ge-

nutzt werden zu können. 

Der Wirkstoff ist als Be-

standteil des Pflanzen-

stärkungsmittels „Fruto-

gard“ ein essentieller 

Baustein innerhalb einer 

risikoarmen Rebschutz-

strategie und wird in 

Deutschland in starkem 

Maße im Rahmen der 

Kupferreduzierung ein-

gesetzt. 
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 (Saison-)Arbeitskräfte 2011 – endlich volle Freiheit ? 

Friedrich Ellerbrock, Bauern- und Winzerverband Rheinland-Pfalz Süd e.V. 

(www.bwv-rlp.de), Weinbauverband Rheinhessen 

 

Freizügigkeit  in Raten 

Die Länder Estland, Lett-

land, Litauen, Polen, 

Slowakei, Slowenien, 

Tschechien und Ungarn 

(EU-8) sind der EU im 

Mai 2004 beigetreten. 

Für Personen aus diesen 

Ländern war der deut-

sche Arbeitsmarkt zu-

nächst in einer Über-

gangsfrist von sieben 

Jahre eingeschränkt.  

 

Ab dem 1. Januar 2011 

gilt für Saisonarbeiter aus 

dem EU-8-Staaten die 

Arbeitnehmerfreizügig-

keit in der Land- und 

Forstwirtschaft, wozu na-

türlich auch der Weinbau 

zählt. Für diese Arbeits-

kräfte müssen die Formu-

lare EZ/AV (Einstel-

lungszusage/Arbeits-

vertrag) nicht mehr aus-

gefüllt werden, die 60,- € 

Vermittlungsgebühr ent-

fallen ebenso wie das 

Einholen der Arbeitsge-

nehmigung nach der Ein-

reise. Weiterhin fällt die 

Beschränkung der Ar-

beitszeit auf sechs Mona-

te pro Kalenderjahr weg, 

auch die betriebsbezoge-

ne Beschränkung der 

Anzahl an Arbeitskräften 

aus den EU-8-Staaten. 

Zu beachten ist, dass in 

den ersten vier Monaten 

des Jahres 2011 tatsäch-

lich nur landwirtschaftli-

che Hilfstätigkeiten erle-

digt werden dürfen. 

 

Mitarbeiter aus Rumäni-

en und Bulgarien („EU-

2“, EU-Beitritt zum 

01.01.2007) müssen da-

gegen bis auf Weiteres 

wie gehabt über die Ar-

beitsagenturen bzw. über 

die ZAV (Zentrale Aus-

land- und Fachvermitt-

lung) eingeladen werden. 

Allerdings sind für Per-

sonen aus diesen Her-

kunftsländern Neuheiten 

zu beachten: Bei der 

Eckpunkteregelung ist 

ein bundesweites Ge-

samtkontingent von 

150.000 Personen vorge-

sehen. Das betriebsbezo-

gene Kontingent entfällt 

ersatzlos. Da im abgelau-

fenen Jahr 2010 105.000 

Personen aus Rumänien 

und Bulgarien kamen, 

bleibt also noch etwas 

Luft nach oben. 

 

Ab dem Mai 2011, also 

nach den beschriebenen 

sieben Jahren, gilt für 

Personen aus den ge-

nannten EU-8-Ländern 

dann die volle Arbeit-

nehmerfreizügigkeit. Sie 

können dann also in allen 

Branchen in Deutschland 

tätig werden (wie Pro-

duktion, Handel oder 

Dienstleistungen) und 

sind nicht mehr auf die 

Bereiche Landwirtschaft 

und Weinbau, Gastrono-

mie oder Schaustellerbe-

triebe beschränkt.  

 

Zunächst war übrigens 

aus dem Bundesministe-

rium für Arbeit und So-

ziales angekündigt wor-

http://www.bwv-rlp.de/
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den, sämtliche landwirt-

schaftliche Saison-

Arbeitskräfte aus den 

EU-Beitrittsländern 

schon ab Januar 2011 

völlig freizustellen. Dies 

wurde jedoch durch das 

Bundeskanzleramt ge-

stoppt.  
 

Wettbewerb um Arbeits-

kräfte ? 

Inwieweit sich durch die 

allgemeine Freizügigkeit 

ab Mai 2011 für EU-8-

Personen ein Wettbewerb 

zwischen den einzelnen 

Branchen entwickelt, 

bleibt abzuwarten. Schon 

jetzt ist aber in der über-

regionalen Tagespresse 

sowie in der Fachpresse 

der übrigen Wirtschafts-

branchen eine rege Be-

handlung des Themas 

Freizügigkeit zu be-

obachten.  

Einfache Helfer werden 

wohl weiterhin zu den 

bisherigen Löhnen zu 

bekommen sein, Vorar-

beiter und Fachkräfte da-

gegen könnten abwan-

dern, weil die Konkur-

renz um gute und dauer-

hafte Arbeitnehmer zu-

nehmen dürfte. Zum 

Vergleich: Auf dem Bau 

werden für Hilfskräfte 

Stundenlöhne von 10,80 

€ gezahlt. 

 

Bei Wegfall der Einla-

dung auf Arbeitsvertrag 

achten 

Die Einführung der Ar-

beitnehmerfreizügigkeit 

hat weitgehende Auswir-

kungen auf die Eigenver-

antwortung der Arbeit-

geber im Hinblick auf 

das Arbeitsrecht sowie 

das Tarifrecht. Durch den 

Wegfall des Einladungs-

formulars für die Ar-

beitsagentur fällt auch 

die schützende Funktion 

dieses Formulars als Ar-

beitsvertrag aus. Der 

BWV empfiehlt daher 

dringend den Abschluss 

von speziellen befristeten 

Arbeitsverträgen, um 

nicht ungewollt arbeits-

vertragliche Probleme 

mit den befristet einge-

stellten Saison-

Mitarbeitern zu riskieren.  

 

Der Arbeitsvertrag muss 

stets vor Arbeitsbeginn 

unterschrieben werden. 

Ansonsten läuft man Ge-

fahr, dass wesentliche 

Regelungen (wie z.B. die 

Befristung) im Streitfall 

vor Gericht nicht aner-

kannt würden. Bei den 

Vertragsvarianten ist zu 

unterscheiden zwischen 

Arbeitsverträgen mit und 

ohne Bindung an den 

landwirtschaftlichen Ta-

rifvertrag sowie befriste-

ten und unbefristeten 

Verträgen. Bei den be-

fristeten Verträgen gibt 

es zudem je nach Ein-

satzzweck und Notwen-

digkeit noch weitere Un-

tervarianten. Zu diesem 

Zweck hat der Bauern- 

und Winzerverband 

Rheinland-Pfalz Süd e.V. 

Vertragsmuster entwi-

ckelt, die eigens auf die 

Rahmenbedingungen in 

Landwirtschaft und 

Weinbau ausgerichtet 

sind und für BWV-

Mitglieder gegen eine 

Schutzgebühr erhältlich 

ist. 
 

Hinzuweisen ist weiter-

hin auf die rechtlich ver-

pflichtende Zusatzver-

sorgung der fest einge-

stellten Arbeitnehmer 

über das „Zusatzversor-

gungswerk für Arbeit-

nehmer in der Land- und 

Forstwirtschaft“ 

(www.zla.de). Bei Ar-

beitsverhältnissen über 

sechs Monaten hinaus 

müssen 5,20 €/Monat für 

alle rentenversicherungs-

pflichtigen Arbeitnehmer 

und Azubis (mit Aus-

nahme der Elternlehre) 

http://www.zla.de/
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abgeführt werden. Dar-

aus entsteht bei Erfüllung 

der Wartezeit und ausrei-

chender Dauer der Bei-

tragszahlung bei Beginn 

des Bezugs der gesetzli-

chen Altersrente eine 

kleine Zusatzrente. 
 

Sozialversicherung bleibt 

kompliziert 

Die Arbeitnehmerfreizü-

gigkeit hat keine Aus-

wirkungen auf die Sozi-

alversicherung. Auch 

2011 bleibt es unver-

zichtbar, von jeder Sai-

son-AK vor Beginn eines 

jeden Arbeitsabschnittes 

aussagefähige Unterlagen 

über deren Beschäfti-

gungs- bzw. Versiche-

rungsstatus im Heimat-

land einzufordern. Nur so 

kann festgestellt werden, 

ob das deutsche Sozial-

versicherungsrecht an-

zuwenden ist oder ob das 

Recht des Heimatlandes 

der Arbeitskraft gilt. Zu 

empfehlen ist, den Mit-

arbeitern im Vorfeld der 

Arbeitsaufnahme den 

Fragebogen zur Sozial-

versicherungspflicht 

bzw. –Freiheit zuzuschi-

cken, damit er dem Ar-

beitgeber vor Arbeitsan-

tritt vorliegt. 

 

Es ist jede noch so gerin-

ge Zahlung von Lohn zu 

melden, der Betrieb muss 

für jeden einzelnen Mit-

arbeiter ein Lohnkonto 

mit den entsprechenden 

Unterlagen und Nach-

weisen führen. 

Insgesamt gesehen ist es 

durch die in jedem Her-

kunftsland unterschiedli-

chen Beitragssätze zwi-

schenzeitlich für viele 

Betriebe fast unmöglich, 

immer den aktuellen 

Rechtsstand fehlerfrei 

anzuwenden. Insbeson-

dere, wenn im gleichen 

Betrieb AK aus Polen, 

Rumänien und vielleicht 

auch Bulgarien zum Ein-

satz kommen.  

In Rheinhessen wird die 

Lohnabrechnung von 

Saison-Arbeitskräften 

incl. der Sozialversiche-

rungs-Abwicklung viel-

fach durch die darauf 

spezialisierte Lohnabtei-

lung der LBR-

Steuerberatung Alzey 

(www.lbr-

steuerberatung.de) 

durchgeführt.  

  

http://www.lbr-steuerberatung.de/
http://www.lbr-steuerberatung.de/
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Rebschutz: Rückblick 2010 und Ausblick 2011 

Berthold Fuchs, Dez. Weinbauamt Eltville 
 

Witterungsverlauf  

Das Jahr 2010 war in 

vielerlei Hinsicht ein 

sehr schwieriges Jahr. 

Der Witterungsverlauf 

war einmal mehr wieder 

sehr stark geprägt von 

der viel zitierten Klima-

veränderung. Betrachtet 

man sich die Wettersta-

tistik des Jahres 2010, so 

wird allerdings zunächst 

nur wenig Auffälliges 

sichtbar. Bei näherem 

Hinsehen aber wird sehr 

schnell deutlich, dass 

nicht die Summe, son-

dern die Einzelereignisse 

entscheidend sind. Ein 

arktisch kalter Winter 

und sommerliche Tem-

peraturen im März/April 

summieren sich zwar 

statistisch gesehen zu ei-

nem ausgeglichenen 

Temperaturverlauf, stel-

len sich für die Praxis 

aber alles andere als 

durchschnittlich dar. Auf 

die kurze Hitzeperiode 

im April folgten ein ver-

regneter, viel zu kalter 

Mai, extreme Hitze und 

Trockenheit im Juni/Juli 

und ein kalter und viel 

zu nasser August. Nach 

einem durchwachsenen 

September folgte zwar 

dann doch noch ein 

„Goldener Oktober“, 

dieser konnte aber die 

mittlerweile aufgetreten 

Probleme nicht mehr 

ausbügeln. Dennoch 

sorgte dieser späte Wet-

terumschwung in Betrie-

ben, die den Herbst ruhig 

angingen, für einen ver-

söhnlichen Ausgang die-

ses sehr schwierigen Jah-

res 2010.  
 

Phänologie  

So wie sich der Witte-

rungsverlauf, statistisch 

gesehen, weitgehend  der 

Norm entsprechend ver-

hielt, so war auch die 

Rebentwicklung, zumin-

dest in den markanten 

Stadien Austrieb, Blüte-, 

Reife- und Lesebeginn, 

absolut dem Durch-

schnitt entsprechend. 

Der beim Austrieb fest-

gestellte Entwicklungs-

vorsprung betrug ca. 4 

Tage und blieb bis zum 

Lesetermin praktisch 

unverändert stabil. Zwi-

schen diesen erfassten 

Stadien allerdings war 

sehr viel Bewegung und 

die Rebentwicklung war  

alles andere als konstant.     

 

Winterfrost-Schäden 

Der strenge Winterfrost 

mit Werten unter -15° C 

führte in einigen Jungan-

lagen, v.a. in windoffe-

nen Lagen, zu erhebli-

chen Schäden. Das gan-

ze Ausmaß wurde aber 

erst recht spät sichtbar, 

da die Reben i.d.R. nor-

mal austrieben und sich 

weit bis in den Sommer 

hinein auch scheinbar 

normal entwickelten. 

Geschädigte Stöcke färb-

ten kurz nach der Blüte 

ihr Laub, die Gescheine 

welkten und der Stock 

starb innerhalb weniger 

Tage ab. Erst bei näherer 

Betrachtung wurde der 

Grund für dieses Di-

lemma sichtbar, nämlich 

Frostrisse im Stamm 

oberhalb der Vered-

lungsstelle, die das parti-

elle Absterben des Reb-

stammes zur Folge hat-

ten.   
 

Spätfrost-Schäden 

Weitere Schäden, dies-

mal vermehrt in älteren 

Ertragsanlagen in den 

typischen Frostlagen, 

wurden ausgelöst durch 

die kurze aber starke 
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Abkühlung in der Nacht 

zum 22. April, zu einem 

Zeitpunkt also, als die 

Reben sich bereits im 

Wolle-Stadium befan-

den. Die Folge, Aus-

triebsschäden in einem 

nicht unerheblichen 

Ausmaß. 
 

Verrieselungen 

Der Kälteeinbruch Mitte 

Juni, also unmittelbar 

nachdem die Reben zu 

blühen begannen, verzö-

gerte die Blüte sehr stark 

und führte, v.a. in späten 

Sorten und Lagen, zu 

deutlichen Verrieselun-

gen und legte damit den 

Grundstein für die ext-

rem niedrige Ernte 2010.  
 

Schwarzfäule 

Nachdem im Jahr 2004 

die Schwarzfäule durch 

ihr massives Auftreten 

verheerende Schäden, 

v.a. in den warmen Steil-

lagen von Mosel und 

Rhein, verursacht hatte, 

war es in den letzten Jah-

ren wieder sehr ruhig um 

diese Krankheit gewor-

den. Allerdings konnte 

man in unbehandelten 

Kontrollparzellen und 

auf Drieschen eine 

enorme Dynamik dieser 

Pilzerkrankung beobach-

ten. Da sie von der Pra-

xis oft mit Peronospora 

verwechselt wird, wird 

die Gefahr häufig unter-

schätzt. Insbesondere 

pilzwiderstandsfähige 

Rebsorten wie Regent 

sind hoch gefährdet, da 

hier oft eine fungizide 

Grundabdeckung der 

Reben fehlt, und die 

Krankheit sich dadurch 

ungehindert ausbreiten 

kann.  
 

Peronospora 

Nach dem schlimmen 

Pero-Jahr 2005, war 

auch 2010 wieder ge-

prägt von einem immens 

hohen Befallsdruck 

durch die Peronospora. 

Nur durch konsequente 

und intensive Pflanzen-

schutzmaßnahmen und 

die Wahl der richtigen 

Mittel, konnte die 

Krankheit im Griff ge-

halten werden. Nach der 

ersten Infektionswelle, 

die ab dem 21. Juni den 

Rheingau überrollte, 

sorgte die darauf folgen-

de trocken-heiße Phase 

für eine vermeintliche 

Sicherheit. Mit Einsetzen 

des regnerischen Wetters 

Mitte Juli zeigte die Pe-

ronospora aber wieder 

Ihr wahres Gesicht und 

die Krankheit lief vieler-

orts aus dem Ruder. Fast 

täglich herrschten bis 

zum Reifebeginn Infek-

tionsbedingungen, so-

dass bis zum Schluss in-

tensive Behandlungen 

und kurze Spritzinterval-

le höchste Priorität hat-

ten.  
 

Botrytis 

Die zweite jahrgangs-

prägende Krankheit, die 

zweifelsohne die größten 

Schäden verursachte, 

war die Botrytis. Der 

Pilz zeigte in diesem 

Jahr die ganze Bandbrei-

te seines Schadensspekt-

rums. Vom Blattbefall 

über Sauerfaule, Stiel-

fäule bis hin zur begehr-

ten Edelfäule waren alle 

Symptome in den Wein-

bergen massiv zu finden. 

Die Ursachen dafür la-

gen natürlich in erster 

Linien bei den häufigen 

und nicht enden wollen-

den Niederschläge, aber 

auch Blütereste, kom-

pakte Trauben, Wespen, 

Bienen, Mäuse, und die 

Stiellähme waren Ursa-

chen und Auslöser der 

oft  verheerenden Schä-

den der Botrytis. 

Ausblick 2011 
 

Neufassung des Pflan-

zenschutzgesetzes 
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Am 14.06.2011 wird die 

neue EU-Pflanzen-

schutz-Verordnung in 

Kraft treten, die umfas-

sende Änderungen v.a. 

bei der Zulassung von 

Pflanzenschutzmitteln 

mit sich bringen wird. 

Da dies auch Einschnitte 

für den Winzer mit sich 

bringen kann, wurde im 

Vorfeld von verschiede-

nen Seiten schon viel 

Panik verbreitet. Fakt ist 

aber, dass bisher noch 

überhaupt keine konkre-

ten Informationen vor-

liegen und alle Diskussi-

onen deshalb reine Spe-

kulation sind. Einschnit-

te und Neuregelungen 

wird es v.a. bei der 

Neuzulassung von 

Pflanzenschutzmitteln 

geben, wogegen aber al-

le bestehenden Zulas-

sungen zunächst einmal 

unverändert Bestand ha-

ben werden. Somit wird 

sich vorerst für den An-

wender kaum etwas än-

dern. Kernpunkt der 

neuen VO wird das Ver-

bot von gesundheits-

schädigenden Wirkstof-

fen und eine EU-

Harmonisierung beim 

Zulassungsverfahren 

sein. Verschärfungen 

könnten eingeführt wer-

den bei der Sachkunde-

Regelung, eine Locke-

rung dagegen könnte es 

bei den Vorschriften der  

PS-Geräte-Kontrolle 

(Spritzen-TÜV) geben. 
 

Pflanzenschutzmittel-

Situation 

1. Während der Spritz-

saison 2010 eingeführte 

neue Produkte 

Kocide Opti: Kupferprä-

parat zur Peronospora-

Bekämpfung. 

Profiler: Peronospora-

Fungizid mit einer (voll-

)systemischen Wir-

kungsweise . 

Regalis Plus-Pack: Ge-

brauchsfertige Doppel-

packung von Regalis 

und der notwendigen 

Menge Zitronensäure.  

 

2. Neuzulassung 2011 

Pergado: Peronospora-

Fungizid aus der „Fo-

rum-Gruppe“ mit kurati-

ver, translaminarer und 

antisporulierender Wir-

kung. 

RAK 1+2 M: Fertigmi-

schung der beiden Phe-

romone gegen ETW und 

BTW. 

Sanvino: Peronospora-

Fungizid aus der „Mildi-

cut-Gruppe“ plus Folpet. 

Das Mittel ist als 

schwach raubmilben-

schädigend eingestuft.  

 

3. Ausgelaufene Zulas-

sungen 

Dipel ES: Die Wiederzu-

lassung ist bis zum Be-

ginn der Traubenwick-

ler-Bekämpfung zu er-

warten. 

Prosper: Die Wiederzu-

lassung wird zwar be-

trieben, das Mittel wird 

für 2011 definitiv nicht 

zur Verfügung stehen. 

 

4. Anwendungsverbote 

Dithane ultra: Dessen 

Nachfolgeprodukt Dit-

hane NeoTec ist schon 

seit Jahren eingeführt. 

Forum: Der Wirkstoff 

Dimethomorph ist in 

„Forum Star“ und „Fo-

rum Gold“ weiterhin 

verfügbar. 

 

Fachrechts-Kontrollen 

bzgl. der „Guten fach-

lichen Praxis“ 

Bei den seit einiger Zeit 

durchgeführten, stich-

probenartigen Kontrollen 

kommt es immer wieder 

zu Verstößen und Bean-

standungen. Dies führt 

bei leichten Verstößen 

zu Verwarnungen und 

Nachkontrollen, in 

schwerwiegenderen Fäl-
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len aber auch zu Buß-

geldern und Kürzungen 

der Förderbeträge. Die 

häufigsten und auch auf-

fälligsten Verstöße stel-

len dabei die unsachge-

mäße Anwendung von 

Herbiziden dar, wie z.B. 

Ganzflächenbehandlung 

in geförderten Steillagen 

oder Herbizid-

Anwendungen auf Vor-

gewenden, Wegen und 

Rainen. Weitere wichti-

ge Kontrollpunkte sind 

der Sachkundenachweis 

der Anwender, eine gül-

tige Prüfplakette auf den 

PS-Geräten (Spritzen-

TÜV) und die lückenlose 

Dokumentation aller PS-

Maßnahmen. 

 

Ein weiterer wichtiger 

Schwerpunkt der Kon-

trollen (und vermutlich 

auch der Beanstandun-

gen) wird künftig die 

fachgerechte Reinigung 

der PS-Geräte sein. Die 

Umsetzung der inzwi-

schen gültigen EU-

Wasserrahmenrichtlinie 

wird zur Folge haben, 

dass verstärkt PSM-

Einträge in die Kanalisa-

tion zu Sanktionen füh-

ren werden. Ein verant-

wortungsvoller Umgang 

mit Pflanzenschutzmit-

teln und die Einhaltung 

der entsprechenden An-

wendungsbestimmungen 

muss in unser aller Inte-

resse höchste Priorität 

haben. 
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Fäulnisvermeidung in einem schwierigen Jahr 

Roland Ipach, DLR Rheinpfalz, Abteilung Phytomedizin 

 

In den vergangenen Jah-

ren hat Befall durch ver-

schiedene Traubenfäulen 

zu erheblichen Proble-

men und Ertragsausfäl-

len im Weinbau geführt. 

Neben Botrytis traten 

vor allem Grünfäule 

(Penicillium) und Essig-

fäule relativ häufig als 

Krankheitsverursacher 

an den Trauben auf. Für 

die in den letzten Jahren 

vermehrt aufgetretene 

Fäulnis sind verschiede-

ne Faktoren verantwort-

lich, die zum Teil sehr 

komplex miteinander 

agieren können. Neben 

klimatischen Einflüssen 

(Temperatur, Feuchtig-

keit, Niederschlag, Ha-

gel) spielen genetische 

Unterschiede der Reb-

sorten (Kompaktheit der 

Trauben, Beerenhautdi-

cke und –stärke) sowie 

die Kulturführung 

(Laubarbeiten, Düngung, 

Pflanzenschutz) eine 

wichtige Rolle.    
 

Seit Jahren werden große 

Anstrengungen unter-

nommen, um mit geeig-

neten Maßnahmen die 

Anfälligkeit der Beeren 

gegenüber Traubenfäu-

len zu reduzieren. Bei 

der Kulturführung sind 

hier besonders das Trau-

benteilen, das Ausdün-

nen durch Handabstrei-

fen, die frühzeitige Ent-

blätterung und eine mo-

derate und angepasste 

Düngung zu nennen. 

Diese Maßnahmen kön-

nen durch den Einsatz 

Botrytis-wirksamer Fun-

gizide gezielt unterstützt 

werden. Auch werden 

Pflanzenstärkungsmittel 

zur Stärkung der Ab-

wehrkräfte und zur Ab-

härtung der Beerenhäute 

mit mehr oder weniger 

gutem Erfolg eingesetzt.    
 

Abb. 1: Durch Abdrü-

cken verursachte Fäulnis   

Mögliche Ausgangs-

punkte für Fäulnis! 

Wunden und Risse auf 

den Beeren bieten gute 

Eintrittspforten für Fäul-

niserreger. Diese Verlet-

zungen können zum ei-

nen mechanischen Ur-

sprungs sein. Dazu zäh-

len Wunden, die durch 

Vögel, Mäuse oder In-

sekten hervorgerufen 

werden, oder aber sol-

che, die durch Hagel o-

der späte Laubarbeiten 

verursacht werden. Aber 

auch durch einen mode-

raten oder auch abge-

stoppten Befall durch 

Pilze wie zum Beispiel 

Oidium können feine 

Haarrisse entstehen, über 

die Fäulniserreger in die 

Beeren eindringen kön-

nen. Bei kompakten 

Traubensorten kann zu-

dem häufig ein Abdrü-

cken einzelner Seitenäst-

chen und ein Aufplatzen 

der Beeren beobachtet 

werden.  
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Diese Schäden treten be-

sonders dann auf, wenn 

die Blüte optimal ver-

läuft und die Gescheine 

nicht verrieseln. Eine gu-

te bis suboptimal hohe 

Wasserversorgung wäh-

rend der letzten Rei-

fungsphase fördert das 

Abdrücken und Aufplat-

zen von Beeren. Da auf 

den offenen Wunden 

kein Fungizidbelag vor-

handen ist, können die 

Fäulniserreger über die-

sen Weg die Beeren er-

folgreich infizieren. In 

diesen Fällen ist selbst 

der Einsatz gutwirksa-

mer Botrytizide erfolg-

los. Aus diesem Grund 

ist es unumgänglich, vor 

einer Botrytizidanwen-

dung das Abdrücken und 

Aufplatzen der Beeren 

bei kompakten Rebsor-

ten durch geeignete 

Maßnahmen zu verhin-

dern. Neben dem Trau-

benteilen und dem 

Handabstreifen bietet 

sich bei bestimmten Sor-

ten der Einsatz von 

Wachstumsregulatoren 

während der Vollblüte 

an. Diese Bioregulatoren 

greifen an verschiedenen 

Stellen in den Stoff-

wechsel der Gescheine 

ein. Es kann dabei zu ei-

nem leichten Verrieseln 

der Fruchtansätze, einer 

Verkleinerung der Bee-

ren oder auch zum Stre-

cken des Traubengerüs-

tes kommen. Im weite-

ren Verlauf des Wachs-

tums bleiben die Trau-

ben lockerbeeriger, so 

dass ein Abdrücken und 

Aufplatzen der Beeren 

weitgehend verhindert 

wird.    

 

In den letzten Jahren 

standen der Praxis als 

Wachstumsregulatoren 

zwei verschiedene Pro-

dukte zur Verfügung – 

Gibb3 und Regalis. Der 

Einsatz der Produkte war 

jedoch nur über ein Ge-

nehmigungsverfahren 

möglich und damit auf 

bestimmte Sorten be-

schränkt. 

 

Was bringt die kombi-

nierte Anwendung von 

Wachstumsregulatoren 

und Botrytiziden?  

Zur Klärung dieser Frage 

wurde in Rheinland-

Pfalz ein landesweiter 

Versuch durchgeführt. 

An vier Standorten wur-

den die in Tabelle 1 auf-

geführten Versuchsvari-

anten angelegt. Als 

Wachstumsregulator 

wurde zur Auflockerung 

der Traubenstruktur in 

Rieslinganlagen Regalis 

mit 1,8 kg/ha und beim 

Grauburgunder Gibb3 

mit 15 Tabletten in die 

Vollblüte (30 bis 60 % 

der Käppchen abgewor-

fen) eingesetzt. Als 

Botrytizid wurde Switch 

zum Traubenschluss 

bzw. Reifebeginn oder 

zu beiden Terminen ap-

pliziert.  

 

Tab.1: Versuchsvarian-

ten und Einsatzdaten 

beim Landesversuch 

Zum Traubenschluss 

wurde die Kompaktheit 

der Traubenstruktur bo-

nitiert. Hier waren - wie 

auch in der Praxis öfters 

zu beobachten – optisch 

nur geringe Unterschiede 

in der Traubenstruktur 

zwischen den mit Rega-

lis beziehungsweise 

Gibb3 behandelten und 

den unbehandelten Vari-

anten zu verzeichnen. Es 

ist jedoch bekannt, dass 

selbst eine geringe 

messbare Auflockerung 

der Traubenstruktur das 

Abdrücken von Seiten-

ästchen und das Aufplat-

zen von Beeren deutlich 

reduzieren können. 
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 Versuchsarianten Voll-blüte 

(ES 65) 

Trauben-

schluss 

(ES 77) 

Reife-beginn 

(ES 81) 

1 Kontrolle - - - 

2 Regalis bzw. Gibb3 X - - 

3 Switch (früh) - X - 

4 Switch (spät) - - X 

5 Switch (früh + spät) - X X 

6 
Regalis bzw. Gibb3 

Switch (früh) 

X 

- 

- 

X 

- 

- 

7 
Regalis bzw. Gibb3 

Switch (spät) 

X 

- 

- 

- 

- 

X 

8 
Regalis bzw. Gibb3 

Switch (früh + spät) 

X 

- 

- 

X 

- 

X 
 

Der Fäulnisbefall in den 

einzelnen Varianten 

wurde jeweils 14 Tage 

sowie 2-3 Tage vor der 

Lese ermittelt. In Abbil-

dung 2 sind die Wir-

kungsgrade der im Ver-

such angelegten Varian-

ten gegen Botrytis kurz 

vor der Lese dargestellt. 

Zwischen den einzelnen 

Versuchsstandorten 

ergaben sich größere Un-

terschiede. Die geringste 

Wirkung aller Varianten 

wurde beim Riesling in 

Nierstein (Rheinhessen), 

die stärksten Effekte 

beim Riesling in Avels-

bach (Mosel) ermittelt. 

Jede Einzelanwendung 

(Bioregulator, Botrytizi-

deinsatz früh und spät) 

zeigte einen messbaren 

Erfolg, der im Durch-

schnitt der Versuche 

zwischen 21% und 34 %  

lag. Durch die zweimali-

ge Botrytisanwendung 

konnte die Wirkung in 

diesen Versuchen auf 49 

% gesteigert werden. Bei 

der kombinierten An-

wendung von Bioregula-

tor und Botrytizid wur-

den Wirkungssteigerun-

gen auf 37 % (Bioregu-

lator und Botrytisbe-

handlung früh) bzw. 49 

% (Bioregulator und 

Botrytisanwendung spät) 

im Schnitt der Versuche 

erzielt werden. Die Re-

galis beziehungsweise 

Gibb3 – Anwendung 

sowie eine zweimalige 

Botrytisanwendung (ES 

77 und ES 81) brachten 

lediglich eine Verbesse-

rung von 49 % auf  51 

%.   

 

Abb. 2: Wirkungsgrade 

(%) aller Versuche und 

Varianten gegen Botry-

tis, 

2. Boniturtermin, kurz 

vor der Lese 
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Weitere Fäulniserreger 

(Essigfäule und Peni-

cillium) wurden eben-

falls bonitiert. Jedoch 

war in allen Versuchsan-

lagen der Befall zu ge-

ring für eine aussagefä-

hige Beurteilung. 

Bewertung und Aus-

blick 

In den vorgestellten Ver-

suchen zeigten alle Vari-

anten einen Effekt gegen 

Botrytis. Eine kombi-

nierte Anwendung von 

Bioregulator und Botry-

tizid verbesserte in 

allen Fällen die Wirkung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gegen Fäulnis, wobei die 

Versuchsglieder „2 x 

Botrytizid“, „Bioregula-

tor und 1 x Botrytizid 

zum Reifebeginn“ und 

„Bioregulator und 2 x 

Botrytizid“ die besten 

Ergebnisse lieferten.  

Im letzten Jahr hatte die 

späte Botrytizidan-

wendung an drei Stand-

orten eine bessere Wir-

kung als der frühe Botry-

tiseinsatz zum Trauben-

schluss. Dies ist 

nicht in allen Jahren so 

zu erwarten. Welche der 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

beiden Botrytizidsan-

wendungen die sichere 

Wirkung bringt, hängt 

von verschiedenen Fak-

toren in den jeweiligen 

Jahren ab. Eine kombi-

nierte Anwendung eines 

Bioregulators und einer 

zweimaligen Botrytizid-

anwendung – verbunden 

mit entsprechenden Kul-

turmaßnahmen - ist die 

sicherste Maßnahme, 

Fäulnisbefall an Trauben 

zu vermeiden.  

 

Weitere Fragen?  

Roland Ipach, 

Tel. 0 63 21/6 71-339 

 roland.ipach@dlr.rlp.de 
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Grundwasserschutz – umweltschonender Weinbau in Hessen durch  

Kooperation - Ergebnisse der Jahre 2009 und 2010 
Stefan Muskat, Forschungsanstalt Geisenheim 
 

Der Rheingauer Wein-

bauverband hat im Sep-

tember 1998 mit der 

Umsetzung eines flä-

chendeckenden, gewäs-

serschutzorientierten Be-

ratungsprogramms für 

1500 Winzerinnen und 

Winzer im Rheingau be-

gonnen. Die qualifizierte 

und auf örtliche 

Standortgegebenheiten 

bezogene Beratung zur 

Nitratreduzierung um-

fasst ein ca. 3200 ha 

großes Weinbaugebiet. 

Dieses Projekt, durch 

das langfristig die Nit-

ratgehalte im Grundwas-

ser der Rheingauer Was-

serwerke reduziert wer-

den müssen, wird mit 

Mitteln aus der Grund-

wasserabgabe 

unterstützt.  
 

Grundwasser sichern 

durch Auflagen 

Der Grundwasserschutz 

zur Sicherung der 

Trinkwasserversorgung 

der Bevölkerung genießt 

allerhöchste Priorität. 

Deshalb sieht der Ge-

setzgeber die Einrich-

tung von Wasserschutz-

gebieten vor, entspre-

chende Wasserschutzge-

bietsgebietsverordnun-

gen sichern die Wasser-

gewinnungsanlagen 

durch Beschränkungen 

und Verbote. 

In einem starren, da für 

die Landwirtschaft ein-

heitlich gefassten Kata-

log von Ver- und Gebo-

ten müssen sie auf allen 

Standorten gleich ge-

handhabt werden. Aufla-

gen bei der Bewirtschaf-

tung von Reben schrän-

ken erheblich ein bei der 

Düngung, Bodenbearbei-

tung, Humuswirtschaft, 

im Pflanzenschutz und 

bei der Dokumentations-

pflicht. Unter optimalen 

Standort- und Klimabe-

dingungen kommt die 

Rebe damit zurecht, auf 

trockenen und humus-

armen Standorten er-

wachsen erhebliche Qua-

litätsprobleme. In § 12 

der Wasserschutz-

Gebietsverordnung fin-

den sich die für den 

Weinbau massgeblichen 

Bestimmungen. 
 

§ 12 WSG-VO - Ver- 

und Gebote für den 

Weinbau 

 

In den Zonen II, III/IIIA 

und IIIB gelten über die 

Verbote der §§ 4, 5 und 

6 hinaus folgende Ver- 

und Gebote: 

1. Die Düngung, die Bo-

denbearbeitung, der 

Anbau und die Boden-

nutzung, der Pflanzen-

schutz sowie die Do-

kumentation der Be-

wirtschaftung haben 

nach den Vorgaben 

ordnungsgemäßen 

Landbewirtschaftung 

und unter Berücksich-

tigung der Empfehlun-

gen des Weinbauamtes 

Eltville zu erfolgen. 

 

2. Bewirtschafter von 

Weinbauflächen haben 

schlagspezifische Auf-

zeichnungen über Art, 

Menge und Zeitpunkt 

der eingesetzten Dün-

gemittel und Pflanzen-

schutzmittel sowie 

über die durchgeführ-

ten Bodenbearbei-

tungsmaßnahmen und 

erzielten Erträge zu 

führen. Hierzu können 

vorhandene Aufzeich-

nungen herangezogen 

werden. Die Aufzeich 
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nungen sind fünf Jahre 

aufzubewahren und auf 

Verlangen der zustän-

digen Wasserbehörde 

vorzuweisen. Zur fach-

lichen Bewertung ist 

das Weinbauamt Elt-

ville hinzuzuziehen. 
 

3. Die mineralische 

Düngergabe darf 40 kg 

N/ha/Jahr nicht über-

schreiten. Eine höhere 

Düngung ist nur im 

Einzelfall mit Zustim-

mung des Weinbauam-

tes Eltville zulässig. 

 

4. Die organische Dün-

gergabe einschließlich 

weinbaulicher Abwäs-

ser und sonstiger Rest-

stoffe darf 140 kg N/ha 

innerhalb von drei Jah-

ren nicht überschreiten. 

Sie muß entsprechend 

der jährlichen Freiset-

zung des N-Gehaltes in 

die Düngebilanz nach 

Nr. 2 eingestellt wer-

den. 

 

5. Sofern innerhalb von 

drei Jahren zu einer or-

ganischen Düngung ei-

ne mineralische Ergän-

zungsdüngung erfolgt, 

ist vor Vegetationsbe-

ginn der Stickstoffgeh-

alt des Bodens durch 

Bodenuntersuchungen 

zu ermitteln und bei 

der Düngung zu be-

rücksichtigen. Es ist 

mindestens eine Bo-

denprobe je Flächen-

einheit (Schlag) im 

Wasserschutzgebiet, 

mindestens jedoch eine 

Bodenprobe je Hektar 

durchzuführen. 

 

6. Die N-Düngung darf 

nur zwischen den Ent-

wicklungsstadien 11 

(erstes Blatt entfaltet; 

BBCH-Code) und 75 

(Beeren sind erbsen-

groß; BBCH-Code) er-

folgen. 

 

7. Der Humusgehalt je-

der Parzelle ist mindes-

tens alle sechs Jahre zu 

bestimmen und bei der 

N-Düngung zu berück-

sichtigen. 

 

8. Bei Humuswerten 

über 2,5 % in der 

Krume darf keine N-

Düngung vorgenom-

men werden. 

 

9. Bei starkem Wuchs 

(Holzstärken von 10 

mm und mehr) darf 

keine N-Düngung vor-

genommen werden. 

 

10. Zwischen dem 1. 

September und dem 

31. März darf keine 

Bodenbearbeitung 

vorgenommen wer-

den, mit Ausnahme 

zur Lockerung ernte-

bedingter Fahrspuren 

und zum Anhäufeln 

von Jungpflanzen 

zum Zweck des 

Frostschutzes. 

 

11. Im Winterhalbjahr ist 

eine ganzflächige 

Begrünung der Flä-

che durch Einsaat 

oder durch Auf-

kommenlassen der 

natürlichen Begrü-

nung vorzunehmen. 

Eine Begrünung 

durch Einsaat von 

Leguminosen ist 

verboten. 

 

12. Sprühgeräte, mit de-

nen Pflanzenschutz-

mittel ausgebracht 

werden, sind alle 

zwei Jahre bei einer 

technisch entspre-

chend ausgerüsteten 

Kontrollstelle kon-

trollieren zu lassen. 

Die Kontrollbeschei-

nigung ist Bestand-

teil der Aufzeich-

nungen nach Nr. 2. 
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13. Die Ausbringung 

von weinbaulichen 

Abwässern und sons-

tigen Reststoffen ist 

nur zulässig, sofern 

eine ganzflächige 

Begrünung vorhan-

den ist und die Vege-

tation in der Lage ist, 

die Nährstoffe voll-

ständig zu verwerten. 
 

Auflagen ersetzen 

durch Kooperation 

Kooperationen zwischen 

dem Träger der öffentli-

chen Wasserversorgung 

und den in einem 

Schutzgebiet arbeitenden 

Winzern werden auch 

vom Gesetzgeber (Land 

Hessen) als sinnvoller 

Lösungsansatz angese-

hen. §13 der Muster-

WSG-VO besagt, das für 

den Landwirt / Winzer, 

der mit dem Versor-

gungsträger eine Koope-

rationsvereinbarung ab-

geschlossen hat, nur die-

se Vereinbarung gilt und 

nicht die Ver- und Gebo-

te für die landwirtschaft-

liche Bodennutzung. 

Die im Jahr 1998 zwi-

schen den Wasserwerk-

betreibern, dem Rhein-

gauer Weinbauverband 

und den Winzern abge-

schlossene Kooperati-

onsvereinbarung trägt 

dem Schutzgebiet Rech-

nung und ermöglicht 

gleichzeitig eine optima-

le standortbezogene 

Nutzung mit einem 

Mindestmaß an Verbo-

ten und Nutzungsbe-

schränkungen. 

Die wesentlichen Inhalte 

der Kooperationsverein-

barung: 
 

1. Die Düngung 

a) Brachflächen dürfen 

nicht gedüngt werden. 

Düngung vor Neuanlage 

nur bei belegtem Bedarf 

(Bodenuntersuchung). 

b) Bestockte Flächen 

schlagbezogen düngen 

auf Grundlage des Nähr-

stoffbedarfs nach Bo-

denuntersuchung oder 

einer beprobten Ver-

gleichsfläche. Die Emp-

fehlungen des WbA Elt-

ville sind einzuhalten. 

Keine Düngung bei ho-

hen/sehr hohen Boden-

vorräten (über Gehalts-

stufe C). 

c) Bei der N-Düngung 

sind der Humusgehalt 

des Bodens und die 

Wuchsstärke der Pflan-

zen zu berücksichtigen. 

N-Bodendüngung nur 

zwischen Austrieb und 

Erbsengröße der Beeren. 

d) Zufuhr organischer 

Substanz max. 140 kg N 

anrechenbarer Anteil in-

nerhalb von 2 Jahren. 

Dies gilt nicht für die 

Ausbringung organi-

schen Materials mit sehr 

weitem C/N-Verhältnis 

bei Humusgehalten der 

Krume unter 2,5% 

(Stroh, Rindenmulch, 

Grünhäcksel) 
 

2. Die Bodenpflege 

Um die Auswaschung 

von Nitrat und Erosion 

weitgehend zu verhin-

dern, ist die Dauerbe-

grünung jeder bzw. jeder 

zweiten Gasse anzustre-

ben. Wo nicht vorhan-

den, ist im Winterhalb-

jahr eine ganzflächige 

Begrünung durch Ein-

saat oder Auflaufenlas-

sen vorzunehmen. Le-

guminosenanteil bei al-

len Begrünungen maxi-

mal 50%. 

Keine Bodenbearbeitung 

zwischen Mitte Septem-

ber und Ende März ! 

Ausnahme reine Spurlo-

ckerung in Extremfällen 

nach Vollerntereinsatz 

sowie anhäufeln von 

Jungreben zum Frost-

schutz. 
 

3. Der Pflanzenschutz 

Sprühgerätekontrolle alle 

2 Jahre durch zertifizier-

te Werkstatt. Gesetzliche 
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Auflagen, Schadschwel-

len und Prognoseverfah-

ren sind ebenso zu be-

achten wie die amtlichen 

Rebschutzmitteilungen 

des WbA Eltville (Wet-

terfax). Präparate mit W-

Auflage sind untersagt. 
 

4. Die Beratung 

Den Kooperationspart-

nern steht eine gewässer-

schutzorientierte Bera-

tung zur Verfügung, Be-

ratungsträger ist der 

Rheingauer Weinbau-

verband. Zur Beobach-

tung von Boden und 

Wasser dürfen die Be-

auftragten die Grundstü-

cke betreten. Jeweils 

zum Vegetationsbeginn 

und Vegetationsende 

wird der verfügbare 

Stickstoff ausgewählter 

Rebflächen durch Bo-

denbeprobung ermittelt 

(Monitoring). Die Er-

gebnisse gehen in die 

Düngeberatung ein und 

werden dem ständigen 

Arbeitskreis berichtet. 
 

Ergebnisse der Jahre 

2008 bis 2010 

Die dargestellten Nitrat-

gehalte der Dreischicht-

beprobung aus 30, 60 

und 90 cm-Horizonten 

zeigten in den Jahren 

2008 bis 2010 auf dem 

Gros der Flächen einen 

erheblichen Düngebedarf 

im Frühjahr an, die 

Empfehlung lautet Auf-

düngung auf 70 kg N/ha 

Sollwert (Abb. 2 und 4). 

Die durch die Koopera-

tionsvereinbarung limi-

tierte Stickstoffdüngung 

von 40 kg N pro Hektar 

und Jahr reicht in allen 

Fällen aus zur Zielwer-

terreichung, wird aber 

von vielen Betrieben 

nicht oder nur unregel-

mässig eingesetzt, 

d.h.unterlassen. Die Mi-

neralisationsleistung der 

Böden wird genutzt. 

Die Restnitratgehalte der 

Vegetationsperiode 2008 

sind unproblematisch, 

lediglich 2-3 Flächen in 

Rüdesheim, Mittelheim 

und Geisenheim weisen 

Werte über der ge-

wünschten 50 kg – Mar-

ke auf, das Gros streut 

zwischen 10 und 30 kg 

N (Abb.1). Sind in Mit-

telheim und Geisenheim 

die Ausbringung über-

höhter Mengen an Grün-

schnitt und Kompost 

auszumachen, so liegt in 

Rüdesheim eine Reb-

neuanlage mit vorange-

gangenem Rigolen und 

der Folge erhöhter Mine-

ralisationsraten vor. 

Bei Einbeziehung der 

Jahreswitterung wird der 

Einfluss der Jahreswitte-

rung auf die Stick-

stoffdynamik deutlich. 

Ein warmes Frühjahr 

und Frühsommer in 

Verbindung mit über-

durchschnittlichen 

Sommerniederschlägen 

in 2008 fördern eine op-

timale N-Versorgung der 

Reben. Das ab Septem-

ber wesentlich zu tro-

ckene Jahr hemmt die 

Mineralisation in der 

Vegetationsruhe, was zu 

den niedrigen Rest-

nitratwerten beiträgt. 
 

Die Restnitratgehalte der 

Jahre 2009 und 2010 lie-

fern einen steigenden 

Trend (Abb. 3 und 5). So 

sollen die Vorräte an frei 

beweglichem Stickstoff, 

der in der Vegetations-

ruhe der Auswaschung 

unterliegt, möglichst 

niedrig, d.h. deutlich un-

ter 50 kg/ha betragen. In 

beiden Jahren ist eine 

Zunahme der Flächen 

festzustellen, die diesen 

Wert übertreffen. Da 

auch stabil niedrige Wer-

te vorliegen, liegt ein 
Einfluss der Bewirtschaf-

tung nahe. In einigen Fäl-

len kann eine Winterbo-

denbearbeitung dafür ver-



Seite: 62 

 

antwortlich gemacht wer-

den, aber auch der Umgang 

mit überhöhten Mengen an 

organischem Material. 

Vielfach besteht Unsicher-

heit im Umgang mit orga-

nischen Massedüngern wie 

Grünschnitt und Kompost, 

auch diese meist preisgüns-

tigen Materialien enthalten 

gehörige Mengen an Nähr-

stoffen, insbesondere 

Stickstoff.. Die unkontrol-

lierbare Freisetzung von 

Stickstoff aus der organi-

schen Substanz, sei es 

durch Bodenbearbeitung 

zur Unzeit oder überhöhte 

Kompostgaben im Gefolge 

von trockeneren Sommern 

und niederschlagsreicheren 

Winterphasen, tragen er-

heblich zur Anhebung der 

Nitrataustragung aus Reb-

flächen bei. Dies wieder-

spricht dem Grundgedan-

ken der Kooperation. 

 

Ausblick 

Seit Dezember 2009 ist die 

Umsetzung der Europäi-

schen Wasserrahmenricht-

linie (EU-WRRL) in Kraft. 

Der gesamte hessische 

Weinbau, Rheingau mit 

Maingau, Hessische Berg-

strasse und Odenwälder 

Weininsel, sind als Mass-

nahmengebiete festgelegt 

worden. Der festgestellte 

schlechte Zustand der Mas-

snahmengebiete begründet 

einen Massnahmenkatalog, 

der die Sanierung der 

Grund- und Oberflächen-

wasser zum Ziel hat. Im 

Kern geht es um die be-

kannten Probleme mit Nit-

rat, Erosion (Phosphat) und 

Pflanzenschutz. Aufbauend 

auf der bestehenden Ko-

operation mit Rheingauer 

und Bergträsser Weinbau-

verband und der For-

schungsanstalt Geisenheim 

als Träger der Massnahmen 

bestehen gute Chancen, das 

der Berufsstand an der Lö-

sung dieser Probleme mit-

arbeiten und auch gestalten 

kann. 

            

 
 

Abb.1: Nitratgehalte 0-90 cm von 45 Rheingauer Weinbergsböden Herbst 2008 
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Abb.2: Nitratgehalte 0-90 cm von 45 Rheingauer Weinbergsböden im Frühjahr 

2009 

 

 

   
Abb.3: Nitratgehalte 0-90 cm von 45 Rheingauer Weinbergsböden im Herbst 

2009 
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Abb.4: Nitratgehalte 0-90 cm von 45 Rheingauer Weinbergsböden im Frühjahr 

2010 

 

 

     
 

Abb.5: Nitratgehalt 0-90 cm von 45 Rheingauer Weinbergsböden im Herbst 2010 
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ZWIESEL KRISTALLGLAS 
 

Nachhaltige Transparenz durch Corporate Responsibility 
 

ZWIESEL KRISTALLGLAS vereint seit über 130 Jahren handwerkliche Perfektion und 

modernste Technologien in der Glasherstellung. Dabei übernimmt das Unternehmen 

ganzheitlich ökologische und soziale Verantwortung, indem es mit dem zertifizierten 

Umweltmanagementsystem auf nachhaltige, umweltschonende Prozesse setzt. So kann 

sich der Kunde der Marke SCHOTT ZWIESEL jetzt auf Gläser mit Ökoprofil verlassen.  
 

Tritan®Kristallglas: Das Glas mit Ökoprofil. 
Mit der international patentierten Tritan®Technologie für die Gläser von SCHOTT 

ZWIESEL ist das Unternehmen Weltmarktführer für Kristallglas im Segment der interna-

tionalen Spitzengastronomie und -hotellerie. Auch immer mehr Privathaushalte sind über-

zeugt von der einzigartigen Qualität und Langlebigkeit von Tritan®-Kristallglas. Tritan® 

macht Gläser in hohem Maße bruch- und spülmaschinenfest Veränderte Rohstoffe, ein 

neuartiges Herstellungsverfahren, automatisierte Material- und Gemengezuführungen so-

wie eine rechnergestützte Prozessüberwachung garantieren konstant bleibende Qualität 

des Produktes, lange Haltbarkeit sowie unübertroffene Brillanz. Bereits seit 2008 ist 

ZWIESEL KRISTALLGLAS im Rahmen des Umweltmanagementsystems ISO 

14001:2004 zertifiziert. Neu ist ein sogenanntes Ökoprofil (ISO 14040:2009), das nun re-

gelmäßig für Tritan®-Kristallgläser von SCHOTT ZWIESEL erstellt wird. Dazu werden 

sämtliche Umwelteinflüsse (Rohstoffgewinnung, Energieverbrauch, Emissionen etc.), die 

während des Herstellungsprozesses relevant sind, gemessen, analysiert und bewertet: Eine 

verlässliche Basis, um die Produktion auch in Zukunft konsequent im höchsten Maße 

umweltfreundlich aufzustellen. 
 

Glasklare Fakten für Genuss ohne Reue. 
ZWIESEL KRISTALLGLAS stellt mit langer Tradition und hoch entwickelter Innovati-

onskultur seine Spitzenposition auf dem Weltmarkt sicher. Gleichzeitig engagiert sich das 

Unternehmen aktiv für die Schonung von Ressourcen und den Schutz der Umwelt. Ziel 

des Umweltmanagements ist eine ganzheitliche und nachhaltige Ökobilanz für den Her-

stellungsprozess. Selbstkontrolle als Auftrag. Nur auf der Basis objektiver Maßstäbe sind 

Unternehmen in der Lage, eine Situationsbestimmung, Selbstprüfung und Optimierung 

vorzunehmen. Dabei garantiert eine valide Zertifizierung Orientierung und Sicherheit für 

den Kunden. Für ZWIESEL KRISTALLGLAS stehen Investitionen in Nachhaltigkeit 

aber nicht nur für ein Bemühen um ökologische Belange. Den Eigentümern und Vorstän-

den Dr. Robert Hartel und Dr. Andreas Buske geht es um Verantwortung – ökonomisch, 

ökologisch und sozial: „Unternehmen müssen handeln, um die Zukunft zu sichern. Es 

geht darum, eine Basis zu schaffen, die Langfristigkeit garantiert. Für unsere Umwelt, die 

Sicherung von Arbeitsplätzen und natürlich für den Fortbestand unseres Unternehmens.“ 
 

Ein Unternehmen – Drei Marken. Punktgenau profiliert. 
ZWIESEL KRISTALLGLAS erfüllt die hohen Anforderungen professioneller Anwender 

und privater Haushalte zugleich. Drei starke Marken decken das gesamte Spektrum rund 
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um die Wein- und Genusskultur ab und liefern edle Accessoires für den Interior-Bereich. 

„Leidenschaft für perfekten Genuss“ lautet das Credo der Marke SCHOTT ZWIESEL, 

die mit dem international patentierten Tritan®-Kristallglas Weltmarktführer im Segment 

der internationalen Spitzengastronomie und -hotellerie ist. Seit 2007 sorgt ein neues 

Standbein für die Erweiterung im Bereich Food&Cooking: Die deutsche Traditionsmarke 

JENAER GLAS ist Inbegriff für funktionale Küchenhelfer aus hitzebeständigem Borosi-

likatglas in zeitlos schönem Design. ZWIESEL 1872 ist die Lifestyle-marke des Hauses 

– mit exklusiven, mundgeblasenen Kristallglas-Kollektionen für die Bereiche GOURMET 

und LIVING. Im Dezember vergangenen Jahres, wurden die Gläser der Manufakturmarke 

beim großen Gläsertest der Zeitschrift „stern“ (Heft 51/2009) für önologische Spitzen-

kompetenz ausgezeichnet. Sie überzeugten Experten- und Leserjury in Fragen der idealen 

Entfaltung der Aromen sowie in Punkto Haptik und Design. Ebenfalls im letzten Jahr 

wurde die Gourmetglasserie „DELIGHT“ von ZWIESEL 1872 mit dem „White Star A-

ward“ ausgezeichnet. 
 

ZWIESEL KRISTALLGLAS vereint seit über 130 Jahren handwerkliche Per-

fektion und modernste Technologien in der Glasherstellung. 1872 im niederbaye-

rischen Zwiesel gegründet, vertreibt die seit 2001 eigentümergeführte Aktienge-

sellschaft ihre Produkte weltweit in über 120 Ländern. Konsequente Investitionen 

in neue Technologien und Produkte sowie nachhaltiges Handeln sind Kern der 

Unternehmensphilosophie von ZWIESEL KRISTALLGLAS. Die international 

patentierte Tritan®-Technologie verschaffte dem Unternehmen die Position des 

Innovationsführers. Mit drei starken Marken – SCHOTT ZWIESEL, ZWIESEL 

1872 und JENAER GLAS – deckt ZWIESEL KRISTALLGLAS das gesamte 

Spektrum rund um die Wein- und Genusskultur ab und liefert edle Accessoires 

für den Interior-Bereich. Mehr als 3.000 Partner aus der Spitzengastronomie und -

hotellerie vertrauen den hochwertigen Produkten. Neben einem Partnernetzwerk 

aus internationalen Hotelgruppen, Fluggesellschaften und Cruise Lines, ist 

ZWIESEL KRISTALLGLAS exklusiver Glaspartner von Luxusgruppen wie 

ALTHOFF und CAPELLA HOTELS & RESORTS sowie den JEUNES RES-

TAURATEURS D’EUROPE und dem Verband deutscher Prädikatsweingüter 

(VDP). Sterneköche wie Juan Amador (AMADOR, Langen), Sven Elverfeld 

(AQUA, Wolfsburg), Nils Henkel (SCHLOSSHOTEL LERBACH, Bergisch 

Gladbach), Johann Lafer (LE VAL D'OR, Stromberg) oder Christian Jürgens 

(ÜBERFAHRT, Tegernsee) schätzen die edlen Gourmetglasserien und innovati-

ven Produkte im täglichen Einsatz in ihren Restaurants. Weitere Informationen 

finden Sie unter www.zwiesel-kristallglas.com.  

  

http://www.zwiesel-kristallglas.com/
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Richtiges Einstellen von Schraubverschließer 

Michael Fröhlich, Kundendienst und Maschinenverkauf, Bender GmbH, 

Frankenstrasse 14, 67227 Frankenthal, 
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 Regierungspräsidium Darmstadt 

 

Dezernat Weinbauamt mit Weinbauschule Eltville 

 

 

Termine und Fristen 2011 

 

Da-

tum 

Thema Referent / 

Ansprech-

partner 

Tel. 

061

23/ 

905

8- 

Ort 

 

10.01. 

–

14.01. 

54. Rheingauer Weinbauwoche Herr Der-

stroff 

Herr Bollig 

- 29 

- 12 

Haus des 

Gastes 

Kiedrich 

15.01. Abgabe Traubenernte- und Weiner-

zeugungsmeldung 
Frau Presser 

Herr Presser 

- 43 

- 40 

WBA El-

tville 

15.01. Rebschnittkurs Rheingau  

Referent: Herr Fuchs 

Kosten 15,00 Euro 

Herr Fuchs - 16 Bergstr. 

Winzer 

e.G. 

22.01. Rebschnittkurs Hess. Bergstrasse  

Kosten 15,00 Euro 
Herr Fuchs - 16 WBA El-

tville 

27.01. 

- 

28.01. 

Sachkundelehrgang Pflanzenschutz im 

Weinbau (Rheingau) 

Referent: Herr Fuchs, 90,00 Euro 

Herr Fuchs - 16 WBA El-

tville 

29.01. 

05.02.

12.02. 

Sachkundelehrgang Pflanzenschutz im 

Weinbau (Rheingau) 

Referent: Herr Fuchs, 90,00 Euro 

Herr Fuchs - 16 WBA El-

tville 

12.02. Rebschutznachmittag Bergstrasse 

Rückblick 2010 und Ausblick 2011  

Referent: Herr Fuchs, kostenfrei 

Herr Fuchs - 16 - 

18.02. 

- 

19.02. 

Sachkundelehrgang Pflanzenschutz im 

Weinbau (Hess. Bergstr.) 

Referent: Herr Fuchs, 90,00 Euro 

Herr Fuchs - 16 Bergstr. 

Winzer  

e.G. 

Febr./

März 

Rebschutznachmittag Groß Umstadt 

Rückblick 2010 und Ausblick 2011  

Referent: Herr Fuchs, kostenfrei 

Herr Fuchs - 16 - 
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Da-

tum 

Thema Referent / 

Ansprech-

partner 

Tel. 

061

23/ 

905

8- 

Ort 

 

30.03. Rebschutznachmittag Rheingau 

Rückblick 2010 und Ausblick 2011  

Referent: Herr Fuchs, kostenfrei 

Herr Fuchs - 16 WBA El-

tville 

15.03. Ende der Anreicherung und Entsäue-

rung 

(Ausnahme Feinentsäuerung bis 1,0 g/l 

Weinsäure) 

Herr Schäfer - 15 WBA El-

tville 

17.03. Wein, kombiniert mit Luftgetrockne-

tem und Geräuchertem  

Referent: Christoph Presser 

Anmeldung erforderlich,  

Kostenbeitrag 25,00 Euro 

Herr Presser - 40 WBA El-

tville 

04.04. Neue Geisenheimer Klone von Ries-

ling, Ruländer und Co. 

Referenten: M. Kopp, B. Linder 

Herr Kopp - 13 WBA El-

tville 

30.04. Ende der Anmeldefrist für die Selec-

tionsflächen 

Herr Bollig - 12 WBA El-

tville 

01.05. Anmeldeschluss für Flächen, die zur 

Erzeugung „Erstes Gewächs“ vorgese-

hen sind 

Rhg. Wein-

bauverband 

e.V. 

067

23- 

917

57 

Rheing. 

Wein-

bauver-

band e.V. 

16.05. Letzter Abgabetermin auf Beihilfe zur 

Förderung des  

Steillagenweinbaus in Hessen 

Herr Krück 

Frau Hühn 

- 18 

- 21 

WBA El-

tville 

16.05. Antragsschluss Förderung des Einsat-

zes von Pheromonen zur Trauben-

wicklerbekämpfung 

Frau Jung - 28 WBA El-

tville 

31.05. Letzter Abgabetermin für die Anzeige 

von Rodungen und Wiederanpflan-

zungen (auch Kartonagen und  

Topfreben) 

Frau Presser 

Herr Bibo 

- 43 

- 36 

WBA El-

tville 

31.07. Ende Weinjahr    
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Da-

tum 

Thema Referent / 

Ansprech-

partner 

Tel. 

061

23/ 

905

8- 

Ort 

 

31.07. Letzter Termin für Anträge zum 

Tausch von Pflanzrechten sowie für 

Anbauverträge für nicht klassifizier-

te Rebsorten 

Herr Presser 

Frau Presser 

- 40 

- 43 

WBA El-

tville 

10.08. Letzter Termin zur Anstellung von 

Wein und Sekt für das Prämierungs-

jahr 2011 

Herr Schäfer - 15 WBA El-

tville 

31.08 Meldung der önologischen Verfahren Herr Bollig - 12 WBA El-

tville 

01.09. Letzer Termin für Anzeigen bezüg-

lich der privatrechtlichen Vereinba-

rung über den Zukauf einer Min-

destmenge zur Verwendung des Be-

griffs „Classic“ 

Herr Bollig - 12 WBA El-

tville 

10.09. Letzter Termin für die Abgabe der 

Bestands- und Vermarktungsmel-

dung 

Herr Presser 

Frau Presser 

- 40 

- 43 

WBA El-

tville 

10.09. Abgabeende für Veränderungsanzei-

gen für dieWeinbaukartei  

bezüglich Bewirtschafter- und Eigen-

tumsveränderungen 

Herr Presser 

Herr Bibo 

Frau Presser 

- 40 

- 36 

WBA El-

tville 

17.11 Einführung Weinbuchführung 

Referent: Gerhard Bollig, 

Kostenbeitrag 15,00 €,  

Anmeldung erforderlich 

Frau Haas 

 

Herr Bollig 

- 23 

 

-12 

WBA El-

tville 

24.11. Was steht hinter den Begriffen Clas-

sic, feinherb, Blanc de Noir etc. 

Referent: Mathias Schäfer 

Kostenbeitrag: 25,-€,  

Anmeldung erforderlich 

Frau Haas - 23 WBA El-

tville 

  



Seite: 79  

 

 

Da-

tum 

Thema Referent / 

Ansprech-

partner 

Tel. 

061

23/ 

905

8- 

Ort 

 

25.11. Jungweinprobe 2011 

Referenten: Gerhard Bollig, Mathias 

Schäfer, Bernd Höfer, Werner Vogel, 

Anmeldung erforderlich, Kostenfrei 

Frau Haas - 23 WBA El-

tville 

01.12. Weinfehler erkennen 

Referent: Mathias Schäfer,  

Anmeldung erforderlich 

Kostenbeitrag 20,00 € 

Frau Haas - 23 WBA El-

tville 

06.12. Änderungen/Neuheiten im Bezeich-

nungsrecht 

Referent: M. Schäfer, kostenfrei 

Anmeldung erforderlich 

Frau Haas 

 

Herr Schäfer 

- 23 

 

-15 

WBA El-

tville 

08.12. Das neue DLG Prüfschema – wird 

man den Weinen gerechter? 

Referent: M. Schäfer, 

Anmeldung erforderlich,  

Kostenbeitrag 20,00 € 

Frau Haas - 23 WBA El-

tville 

31.12. Letzter Termin für Anträge zur För-

derung von Umstrukturierungsmaß-

nahmen nach der Weinmarktord-

nung 

Dr. Engel 

Frau Hühn 

- 27 

- 21 

WBA El-

tville 

09. - 

13.01.

2012 

55. Rheingauer Weinbauwoche Frau Jung 

Herr Bollig 

- 28 

- 12 

„Haus 

des  

Gastes“, 

Kiedrich 
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Regierungspräsidium Darmstadt 

 

Dezernat Weinbauamt mit Weinbauschule Eltville 

 

 

Bestellung von Mitteilungen 2011 

 

Das Weinbauamt bietet 4 verschiedene Serien zur Information über Rebschutz, 

Veranstaltungen, wichtige Termine und Fristen, sowie die Kellerwirtschaft an. 

 

Für den Rebschutz stehen die beiden Serien Rheingau und Hess. Bergstraße für 

den konventionell arbeitenden Winzer zur Verfügung. 

Die Serie für die ökologisch wirtschaftenden Betriebe richtet sich an diese Be-

triebsgruppe. Darüber hinaus bieten wir seit 2002 das Weinbau-Info an. Hiermit 

wollen wir Sie rund um den Weinbau informieren angefangen von der Boden-

pflege, über die Düngung, bis zur Kellerwirtschaft. Diese bildet den Schwerpunkt 

in den 6 Mitteillungen ab Mitte August bis Ende Oktober. Sie finden hier Infor-

mationen zur Reifeentwicklung, über gesetzliche Änderungen und aktuelle Hin-

weise zur Kellerwirtschaft. 

Die Kosten betragen 15,-- € pro Serie. Bei Bezug von mehr als 2 Serien, ermäßigt 

sich der Preis für jede weitere Serie auf 10,-- €. 

 

Bitte verwenden Sie für Ihre Bestellung unseren umseitigen Vordruck. 
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Regierungspräsidium Darmstadt 
 

Dezernat Weinbauamt mit Weinbauschule Eltville 

 

Bestellung von Mitteilungen 2011 

 

Hiermit bestelle ich folgende Mitteilungen: 

 

Nr. Mitteilung Preis  

1 Rebschutz Rheingau 15€ ja  ڤ 

2 Rebschutz Bergstraße 15€ ja  ڤ 

3 Rebschutz Ökologischer Weinbau 15€ ja  ڤ 

4 Weinbauinfo 15€ ja  ڤ 

 

Ich wünsche die Zustellung: 

 

 a)  per Post  ڤ

 

 .…………….…………………/..............…………………....     b)  per Fax  ڤ

 

 .…………….…………………@..…………………………… c)  per e-mail  ڤ

         (Bitte deutlich in Druckbuchstaben schreiben) 

 

Das Abonnement verlängert sich automatisch um 1 Jahr sofern es nicht bis zum  

31.12. des Vorjahres gekündigt wird. 

 

Tragen Sie bitte nachfolgend Ihre Adresse ein. 

 

Name:___________________________________________________________ 

 

Strasse:__________________________________________________________ 

 

PLZ Ort:__________________________________________________________ 

 

Fax:      ______________________ e-mail:_______________________________ 

 

 

 

_________________________    ____________________ 

Datum        Unterschrift 
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Regierungspräsidium Darmstadt 

 

Dezernat Weinbauamt mit Weinbauschule Eltville 

 

 

Fortbildungsangebote 2011 

 

Das Dez. Weinbauamt bietet im Jahr 2011 folgende Fortbildungsveranstaltungen 

an: 
 

1. Sachkundelehrgang Pflanzenschutz im Weinbau 

Jeder Anwender von Pflanzenschutzmitteln muss seine Sachkunde nachweisen, 

sofern er das nicht über eine landwirtschaftliche Berufsausbildung z.B. zum 

Winzer belegen kann. Die Theorie hierzu wird entweder an 2 Tagen ganztägig 

oder an 4 Vormittagen vermittelt. Die Prüfung dauert jeweils 1 Stunde je Teil-

nehmer.  

Referent: Berthold Fuchs, Kosten inklusive Prüfung: 90,-€ 

Termine: nach Vereinbarung festzulegen 
 

Vormittagslehrgang 

Montag, 24.01.2011 bis einschließlich Donnerstag, 27.01.2011,  

jeweils von 09:00 - 12:00 Uhr 

Prüfung: Freitag, 28.01.2011 ab 08:00 Uhr - 1 Stunde pro Teilnehmer 

Ort: Weinbauamt Eltville 
 

Ganztägiger Lehrgang Rheingau 

Samstag, 29.01. und 05.02.2011 - jeweils von 09:00 - 16:00 Uhr 

Prüfung: Samstag, 12.02.2011 ab 08:00 Uhr - 1 Stunde pro Teilnehmer 

Ort: Weinbauamt Eltville 
 

Ganztägiger Lehrgang Hess. Bergstraße 

Freitag, 18.02. und Samstag, 19.02.2011 - jeweils von 09:00 - 16:00 Uhr 

Prüfung: Samstag, 26.02.2011 ab 09:00 Uhr - 1 Stunde pro Teilnehmer 

Ort: Heppenheim, Bergsträßer Winzer e.G. 

 

2. Rebschutznachmittag 

Rückblick 2010 und Ausblick für 2011, Vorstellung neuer Präparate 

Referenten: B. Fuchs und andere.  

Termin: Mittwoch, 30.03.2011, 13:30 - 17:00 Uhr, Ort: Weinbauamt Eltville,  

Kosten: Teilnahme kostenfrei 
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3. Rebschutzabend Bergstrasse 

Rückblick 2010 und Ausblick für 2011, Vorstellung neuer Präparate 

Referenten: B. Fuchs, und andere 

Termin: Freitag, 11.02.2011, 20:00 Uhr,  

Ort: wird noch bekanntgegeben  

Kosten: Teilnahme kostenfrei 
 

4. Rebschutzabend Groß-Umstadt 

Rückblick 2010 und Ausblick für 2011, Vorstellung neuer Präparate 

Referenten: B. Fuchs, und andere 

Termin: voraussichtlich Febr./März 2011, Ankündigung erfolgt gesondert  

Kosten: Teilnahme kostenfrei 
 

5. Rebschnittkurse 

Theoretische Einführung und praktische Übungen. 

Rebschere und entsprechende Bekleidung sind mitzubringen. 

Referent: Berthold Fuchs, Kosten jeweils 15,00 Euro 
 

Rheingau 

Termin: Samstag, 15.01.2011 von 09:00 - 13:00 Uhr 

Ort: Weinbauamt Eltville 
 

Hess. Bergstraße 

Termin Samstag, 22.01.2011 von 09:00 - 13:00 Uhr 

Ort: Bergsträßer Winzer eG, Heppenheim 
 

6. Abschluss der Pflanzenschutzsaison 

Vorstellung der Pflanzenschutzversuche der Forschungsanstalt Geisenheim un-

ter Beteiligung der Rebschutzberatung RP Darmstadt. 

Referenten: Berthold Fuchs, O. Baus, B. Gaubatz 

Termin: Anfang September, wird noch bekanntgegeben  

Treffpunkt: Geisenheim, Parkplatz FH 
 

7. Schreckschusswaffenlehrgang 

Für den Einsatz von Schreckschusswaffen zur Vogelabwehr im Weinbau ist die 

Sachkunde nachzuweisen. 

Referent: Berthold Fuchs, Herr Roggenkamp LKA Hessen 

Termin: wird noch festgelegt; 14:00-16:30 Uhr 

Ort: Weinbauamt Eltville 

Kosten: 15,00 Euro 
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8. Neue Geisenheimer Klone von Riesling, Ruländer und Co  

Vorstellung von neuen Klonen mit Sensorik  

Referenten: B. Linder, FA Geisenheim; M. Kopp Weinbauamt Eltville 

Termin: Montag, 04.04.2011, 15:00 - 16:30 Uhr 

Ort: Weinbauamt Eltville 

Kosten: 10,00 Euro 
 

9. Einführung Weinbuchführung 

Referent: Gerhard Bollig, Termin: Dienstag, 06.12.2011, 14:00 - 17:00 Uhr,  

Ort: Weinbauamt Eltville, Kosten: 15,00 Euro 

 

10. Änderungen/Neuheiten im Weinrecht 

Referent: M. Schäfer  

Termin 1: Donnerstag, 17.11.2011, 14:00 - 16:00 Uhr, Weinbauamt Eltville, 

Kosten: Kostenfrei 

 

11. Jungweinprobe 2011 

Pro Teilnehmer können maximal 3 Fassproben von Jungweinen für die ver-

deckte Probe berücksichtigt werden. Anlieferung der Proben entweder am 

28.11. oder am 29.11.2011 bis 12:00 Uhr in der Annahme des Dezernats 

Weinbauamt.  

Probeleitung: G. Bollig, M. Schäfer, W. Vogel, B. Höfer  

Termin: Dienstag., 29.11.2011, 14:00 - 16:30 Uhr  

Ort: Weinbauamt Eltville Kosten: Teilnahme kostenfrei  

 

12. Was steht hinter den weinrechtlichen Begriffen wie Classic, Feinherb, im 

Holzfass gereift, Blanc de Noir etc. – eine sensorische Annäherung 

Referenten: M. Schäfer 

Termin: Donnerstag, 24.11.2011 

Ort: Weinbauamt Eltville 

Kosten: 25,00 Euro 

 

13. Weinfehler erkennen 

Praktische Übungen zum Erkennen von Weinfehlern 

Referent: M Schäfer,  

Termin: Donnerstag, 12.12.2011, 14:00 - 16:30 Uhr 

Ort: Weinbauamt Eltville, Kosten: 20,00 Euro      
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14. Das neue DLG PrüfschemaTerroir – Beurteilt man den Weinen damit ge-

rechter? 

Referent: M. Schäfer 

Termin: Donnerstag, 08.12.2011; 14:00-16:30 Uhr 

Ort: Weinbauamt Eltville 

Kosten: 20,00 Euro 

 

15.  Wein, kombiniert mit Luftgetrocknetem und Geräuchertem 

Wie verändert der Wein die Speisen und wie die Speise denWein? 

Auf welche Besonderheiten muss man bei der Kombination achten? 

Referent: Christoph Presser 

Termin: Donnerstag, 17.03.2011, 14:00 -16:30 Uhr, 

Ort: Weinbauamt Eltville 

Kosten: 20,00 Euro 

 

Ansprechpartner/in:  

Claudia Jung, Tel.: 06123 9058 28, Mail: claudia.jung@rpda.hessen.de 

 

Die Anmeldung erfolgt bei:  

Christiane Haas, Tel.: 06123 9058 10, Mail: christiane.haas@rpda.hessen.de 

 

Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl pro Seminar ist eine verbindliche An-

meldung im Voraus erforderlich. Die Mindestteilnehmerzahl pro Seminar beträgt 

15 Personen.  
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Regierungspräsidium Darmstadt 

Dezernat Weinbauamt mit Weinbauschule Eltville 

 

Gruppenberatungen 2011 
 
Auch in diesem Jahr finden wieder im Rheingau und an der Hessischen Berg-
strasse im 14-tägigen Rhythmus die Gruppenberatungen statt. Zu den unten ange-
führten Terminen wird Herr Fuchs wieder an den genannten Treffpunkten anwe-
send sein um die aktuelle Pflanzenschutzsituation und anstehende Probleme mit 
Ihnen zu besprechen. Dabei besteht auch die Möglichkeit entsprechende Prob-
lemweinberge gezielt anzufahren. Alle Winzerinnen und Winzer sind herzlich 
eingeladen an diesen Treffen teilzunehmen. 
Die Treffen in Groß-Umstadt und an der Hessischen Bergstrasse werden wie in 
den vergangenen Jahren auch, wieder in Form eines Gemarkungsrundganges 
(Dauer ca. 1-2 Stunde) durchgeführt. 
 
Rheingau 

 

12.05. û   ë   8.00 Uhr Assmannshausen, Staatsweingut  

26.05. î   î   9.00 Uhr Geisenheim, Wasserbehälter Fladeneck 

09.06. î   î 10.00 Uhr Mittelheim, RHG Landtechnik 

22.06. ü jeweils ì 11.00 Uhr Eltville, Weingut Jonas 

07.07. î   î 12.00 Uhr Frauenstein, Nürnberger Hof 

21.07. î   í 14.00 Uhr Hochheim, Weingut der Stadt Frankfurt 

04.08. ý 

 

Groß-Umstadt jeweils um 18.00 Uhr 

 

11.05. Klein-Umstadt  Wendelinuskapelle - Stachelberg 

15.06. Groß-Umstadt Waldfriedhof - Steingerück 

13.07. Groß-Umstadt Farmerhaus - Herrnberg 

10.08. Groß-Umstadt Waldfriedhof - Steingerück 

 

Hessische Bergstrasse jeweils um 18.00 Uhr 

 

04.05. Heppenheim  Eingang Eckweg am Brunnen 

08.06. Auerbach Am Mühlbächel (letztes Haus, Zugang zur Flurber.) 

06.07. Bensheim Parkplatz Friedhofstrasse (Städt. Bauhof) 

03.08. Heppenheim Bergsträsser Winzer e.G. 
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Selbstverständlich werden "Vor-Ort-Beratungen" in dringenden Fällen auch au-
ßerhalb dieserTermine durchgeführt. Zu Terminabsprachen und für weitere Fra-
gen in Sachen Rebschutz ist Herr Fuchs für Sie täglich ab 7.30 Uhr telefonisch, 
auch über Handy (0178-4985863), erreichbar! 

 

Regierungspräsidium Darmstadt                  

Ansprechpartner:   Berthold Fuchs,  

  Tel.:06123 / 9058-16 

Dezernat Weinbauamt  Mobil: 0178 / 4985863 

mit Weinbauschule Eltville  e-mail: berthold.fuchs@rpda.hessen.de 

Wallufer Strasse 19  Tel. Ansagedienst:  

65343 Eltville  - Rheingau: 06123 / 9058-11 

Tel.: 06123 / 9058-0  - Hess. Bergstrasse: Tel.: 06123 / 9058-30 

Fax: 06123 / 9058-51  - Groß-Umstadt: Tel.: 06123 / 9058-60 
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BRW Intern 

 

 

Rückblick 2010: 

Studienreise Ungarn – ausgefallen mangels Teilnehmer 

Studienreise Mosel - Motorrad – ausgefallen 

Studienreise ESOC 

 

Vorschau 2011 

 

Lehrfahrten: 

 

Grosse Lehrfahrt:   Burgund s.S. 90 

Grosse Lehrfahrt 2012: Neuseeland s.S. 91 

 

Kleine Lehrfahrt: Termin und Ziel noch offen – wird an der JHV 2011 fest-

gelegt 

 

Motorrad-Tour: USA s.S. 92 

 

 

 

 

Hinweise: 

 

ü Neue Informationen, Ergänzungslieferungen Weinrecht, Anmeldeformulare, 

Vordrucke usw. erhalten Sie unter www.brw-eltville.de  

ü Haben Sie Interesse an der Lehrfahrt „Burgund“ oder „Neuseeland“ so lassen 

Sie uns die Interessensbekundung auf Seite 103 baldmöglichst zukommen  

ü Haben Sie Vorschläge zum Termin oder zum Ziel der „Kleinen Lehrfahrt“ so 

setzen Sie sich bitte mit Herrn Bollig oder Herrn Derstroff in Verbindung. 

ü Falls Sie noch Interesse an der Motorradtour haben, kontaktieren Sie uns bitte 

unverzüglich ggf. mittels Seite 103.  

ü Haben Sie sonstige Wünsche und Anregungen, bitte sprechen Sie mit uns. 

ü Möchten sie Mitglied werden im Bund Rheingauer Weinbaufachschulabsol-

venten und uns in unserer Arbeit unterstützen, dann rufen Sie uns kurz an. 

Wir senden Ihnen einen Antrag gerne zu. 

http://www.brw-eltville.de/
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Studienreise ESOC  

13.09.2010 - Protokoll 

 

Protokoll Lehrfahrt am 

13.09.2010 an die Berg-

straße 

 

Um 08:00 Uhr Abfahrt ab 

Rüdesheim und Zustieg 

der Teilnehmer aus den 

einzelnen Ortschaften. 

Nachdem die letzten 

Teilnehmer in Hochheim 

zugestiergen waren, ging 

die Fahrt mit 38 Teil-

nehmern nach Darmstadt 

zum ESOC-Zentrum, wo 

wir gegen 09:45 Uhr ein-

trafen. Pünktlich um 

10:00 Uhr begann die – in 

2 Gruppen aufgeteilte – 

Führung durch das Euro-

päische Raumflugkon-

trollzentrum (ESOC), 

welches zur ESA, der Eu-

ropäischen Weltraumor-

ganisation, gehört. 

 

Europa ist mit der ESA 

seit 1975 aktiv an der 

Raumfahrt beteilgt. Es 

werden Satelliten für die 

Erdbeobachtung, Naviga-

tion, Telekommunikation 

und Forschung in das 

Weltall sowie entlegene 

Gebiete unseres Sonnen-

systems befördert. 

 

In der ESA werden die 

Ressourcen der 18 Mit-

gliedstaaten gebündelt 

und Programme wie Ent-

wicklung von Trägersys-

temen, Raumfahrzeugen 

und Bodeneinrichtungen 

durchgeführt. 

Die ESOC in Darmstadt 

ist der Deutsche Standort 

des Europäischen Netz-

werkes zur Überwachung 

und Kontrolle der europä-

ischen Satelliten und Bo-

denstationen.  

In der interessanten, 90-

minütigen Führung, ha-

ben wir viel Wissenswer-

tes und Interessantes über 

den Weltraum, die Tech-

nik zur Erforschung und 

die Bodenstationen zur 

Steuerung und Auswer-

tung erfahren. 

 

Pünktlich um 11.45 Uhr 

ging die Fahrt nach Groß 

Umstadt, wo wir unser 

Mittagessen einnahmen. 

Leider wurde unser Zeit-

plan etwas durcheinander 

gebracht, da der Service 

und vor allem das „Kas-

sieren“ erhebliche Zeit in 

Anspruch nahmen. 

 

Nach der Mittagspause 

wurde das Programm von 

Herrn Huber als Vertreter 

der Odenwälder Winzer-

genossenschaft „vinum 

autmundis“ gestaltet.Wir 

fuhren mit dem Bus in die 

Weinbergsgemarkung 

und Unternahmen einen 

Weinbergsrundgang ent-

lang des neu eingerichte-

ten Weinwanderweges. 

Hier erfuhren wir viel 

Wissenswertes über den 

Weinbau, Rebsorten, Ge-

ologie sowie Informatio-

nen über das Klima. Sehr 

interessant waren auch 

die vielen Informationsta-

feln, die auch Besuchern 

ohne fachliche Führung 

einen sehr guten Über-

blick über den Weinan-

bau im Allgemeinen und 

den Weinanbau in Groß 

Umstadt im Speziellen 

vermitteln. 

 

Anschließend fuhren wir 

in den Riegelgartenweg, 

wo wir mit einem 2008er 

Rieslingsekt brut begrüßt 

wurden. Nach einem kur-

zen Rundgang durch die 

Produktionsräume wurde 

uns von Herrn Huber eine 

interessante Weinprobe 

präsentiert. Zwischen der 

Vorstellung der einzelnen 



Seite: 90 

 

Weine haben wir viel 

Wissenswertes über die 

Geschichte des Umstädter 

Weinbaus und die Ge-

schichte der Umstädter 

Winzergenossenschaft er-

fahren. Es war eine sehr 

kurzweilige Veranstal-

tung, da uns Herr Huber 

auch mit humorvollen 

Episoden überraschte. 

 

Weinprobe 

2009er Umstädter Sta-

chelberg Weißer Burgun-

der Spätlese trocken,  

6,15 €/Fl. 

 

2009er Umstädter Sta-

chelberg Riesling  

Spätlese trocken,  

6,35 €/Fl. 

 

2009er Umstädter Grauer 

Burgunder Spätlese tro-

cken,  

6,15 €/Fl. 

 

2009er Umstädter Grüner 

Silvaner Spätlese halbtro-

cken,  

5,25 €/Fl. 

 

2009er Umstädter Sta-

chelberg Müller Thurgau 

Spätlese halbtrocken, 

5,05 €/Fl. 

 

2007er Umstädter Herrn-

berg Regent Rotwein tro-

cken, 

 6,75 € 

 

2007er Umstädter Dorn-

felder Rotwein trocken, 

6,75 €/Fl. 

 

Nach der Probe wurde 

Herrn Huber herzlich für 

den interessanten Nach-

mittag gedankt. Den 

Weinen wurde durchweg 

eine hervorragende Qua-

lität attestiert und diesbe-

züglich auf die außeror-

dentlichen Ergebnisse bei 

der Hessischen Landes-

wein- und Sektprämie-

rung sowie bei der Ge-

bietsprämierung der Hes-

sischen Bergstraße hin-

gewiesen. Selbstverständ-

lich wurde dem Dank 

auch mit einem Weinprä-

sent aus dem Rheingau 

Nachdruck verliehen. 

 

Danach ging es mit dem 

Bus zurück Richtung 

Rheingau, wo uns in 

Hochheim die ersten 

Fahrtteilnehmer verlie-

ßen. Wie gewohnt muss-

ten die „Rüdesheimer“ 

bis zum Schluss aushar-

ren, bis auch für sie ein 

interessanter Tag mit der 

Ankunft in der Heimat 

endete. 

 

Eltville, den 26.10.2010 

Fritz Derstroff 

..
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Studienreise Burgund  - - Stand der Planung - 
 

Wer Burgund hört oder 

"Bourgogne", wie es in 

Frankreich heißt, denkt 

zunächst mal an Wein. 

Denn das fest in Winzer-

hand befindliche Dépar-

tement verdankt seinen 

Namen dem prächtigen 

Farbenkleid, in das der 

Herbst die Rebstöcke 

taucht, die vor allem an 

den Hängen der von 

Dijon nach Beaune rei-

chenden Hügelkette ge-

pflanzt wurden. Aber 

Burgund ist auch eine 

Kunstlandschaft ersten 

Ranges, deren kulturelle 

Schätze eingebettet sind 

in unverfälschte Natur. Es 

hält Genüsse für Geist 

und Gaumen gleichzeitig 

bereit. Die Hauptstadt der 

Region ist Dijon, Bi-

schofssitz und Universi-

tätsstadt. Mittel 

punkt der Stadt ist der 

"Palais des Ducs", von 

wo es nur ein paar Schrit-

te in die Altstadt sind. In 

den engen Gassen sind 

viele schöne Patrizierhäu-

ser versteckt. 

Etwas gemütlicher geht 

es in den anderen Städten 

Burgunds zu. Diese 

Kleinodien städtischer 

Kultur überraschen mit 

eindrucksvollen Kirchen-

bauten, malerischen 

Stadtkernen oder vorge-

schichtlichen Funden z. 

B. Beaune, eine bedeu-

tende Wein- und Kunst-

stadt, die zu den loh-

nenswertesten Reisezie-

len des Burgunds zählt... 

Typisch für Burgund sind 

die zahlreichen Klöster, 

wie Cluny, Vézelay, 

Fontenay, die noch von 

den Impulsen  

 

zeugen, die das geistliche 

und künstlerische Leben 

Europas im Mittelalter 

von Burgund empfing. 

Die Zeugen der weltli-

chen Architektur sind 

Burgen und Schlösser, 

nicht selten inmitten von 

Gartenanlagen. 

Haben wir Ihr Interesse 

geweckt? Mitte Mai 2011 

soll eine 4-5 tätige Lehr-

fahrt in diese Weinbaure-

gion stattfinden. Vor der 

detaillierten Planung 

möchten wir gerne das 

Interesse unserer Mitglie-

der an dieser Lehrfahrt 

erkunden, um unnötige 

Planung zu vermeiden.  

Falls Sie sich mit dieser 

Reise angesprochen füh-

len, füllen Sie bitte den 

Abschnitt auf Seite 104 

Abschnitt aus und lassen 

uns diesen uns bis zum 

20.01.2011 zukommen..

 

http://www.frankreich-info.de/reisen/burgund/sehenswuerdigkeiten.htm
http://www.frankreich-info.de/reisen/burgund/staedte2.htm
http://www.frankreich-info.de/reisen/burgund/staedte2.htm
http://www.frankreich-info.de/reisen/burgund/schloesser.htm
http://www.frankreich-info.de/reisen/burgund/schloesser.htm
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Studienreise Neuseeland  - - Stand der Planung - 
 

Für Anfang Februar 2012 

möchten wir auf mehrfa-

chen Wunsch, unseren 

Mitgliedern eine Lehr-

fahrt nach Neuseeland 

anbieten. Diese Lehrfahrt 

bedarf einer größeren 

Vorbereitungszeit. Der 

zeitliche Umfang wird 

mind. 14 Tage betragen, 

eine individuelle Verlän-

gerung wird ebenfalls an-

geboten. Ein Zwischen-

stopp wird uns auch Ge-

legenheit geben, Hong-

kong zu besichtigen. 

Auch für diese Reise bit-

ten wir Sie, falls Sie Inte-

resse an dieser sicherlich 

außergewöhnlichen Reise 

haben, senden Sie uns bit-

te den Abschnitt auf Seite 

104 ausgefüllt bis zum 

20.01.2011 zu. 

 

Wichtig: Mit dem Aus-

füllen des u.a. Abschnit-

tes bekunden Sie nur das 

Interesse an der entspre-

chenden Lehrfahrt und 

geben uns Planungssi-

cherheit. Die Lehrfahrten 

werden dann zu gegebe-

ner Zeit ausgeschrieben 

und Sie können sich 

dann, falls Ihnen die 

Fahrt zusagt, verbindlich 

anmelden. 

 

..
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Studienreise Motorrad 2011 - Stand der Planung - 
 
 

An unserem Treffen im Dez. Weinbauamt wurde als Ziel der Lehrfahrt 2011 die 

USA festgelegt:  
 

Termin: 31.03. 2011 – 14.04.2011 (+ max. 5 Tage Verschiebung) 

Zeitaufwand: 14-15 Tage 
 

Vorläufiges Programm: 
 

1. Tag Ankuft Los Angeles, Bezug Zimmer zB. Best Western Airpark Hotel *** 

Rest zur freien Verfügung 
 

2. Tag: Abholung Motorräder, 1. Ausfahrt San Bernadino Forrest und Palm 

Springs, Alternativ Fahrt nach San Diego (2 Stunden), Besichtigung des Flug-

zeugträgers USS Midway, Rückfahrt über die bekannte 101, Übernachtung in 

LA Best Western 
 

3. Tag: Fahrt von LA nach Truxton weite Strecken über die Route 66 – 360 Mei-

len, Abstecher abends (Sonnenuntergang) zum Grand Canyon, Übernachtung 

Truxton oder Kingman 
 

4. Tag: Grand Canyon, Gang über den Sky-walk, ggf. Flug durch den Grand 

Canyon etc., Übernachtung in Truxton oder Kingman 
 

5. Tag: Weiterfahrt ins Monument Valley, Übernachtung in Page ca. 300 Meilen 
 

6. Tag: Fahrt nach Las Vegas über Grand Canyon North Rim – ca. 300 Meilen; 

Übernachtung Las Vegas 
 

7. Tag: Las Vegas, ggf. Fahrt zum Hoover Dam 
 

8. Tag: Weiterfahrt Death Valley bis Bishop (300 Meilen) 
 

9. Tag: Sequoia National Park und Yosemite Nation Park Übernachtung in Bis-

hop (300 Meilen) 
 

10. Tag: Fahrt von Bishop nach San Francisco – 360 Meilen; Übernachtung San 

Francisco 
 

11. Tag: San Francisco, Fahrt über die Golden Gate, Lombard Street, ggf. Nappa 

Valley 
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12. Tag: Weiterfahrt am Pazifik entlang (Highway 1) nach Gorda, südl. Monter-

rey, Besuch eines Weingutes, Übernachtung um Monterrey (180 Meilen)  

 

13. Tag: Vormittags Besuch eines Weingutes, Fahrt von Gorda nach Los Angeles; 

Abgabe Motorräder (260 Meilen – 5 Stunden) 

 

14. Tag: Rückflug 

 

Kosten: Flug incl. Gebühren: ca. 700 €; Motorrad 12 Tag incl. Freimeilen: 1.200 

€, zuzügl. Eintritt/Besichtigungen, Übernachtung, Verpflegung 

Bei Interesse an der Fahrt bitte ich Sie um umgehende Kontaktaufnahme ggf. mit-

tels Übermittlung der Seite 104. Als Leihmotorräder stehen Fat Boy, Sportster, 

Electra Glide, BMW R1200 RT etc. zur Auswahl. Ebenfalls ist auch die Anmie-

tung eines Trikes oder eines Autos kein Problem. 
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Satzung 

Bund Rheingauer Weinbaufachschulabsolventen 

Eltville 

 

§ 1 

Name, Sitz und Geschäftsjahr 

 

1. Der Verein führt den Namen „Bund Rheingauer Weinbaufachschulabsol-

venten Eltville (BRW Eltville). 

2. Er ist Mitglied des Landesverbandes Hessen landwirtschaftlicher Fach-

schulabsolventen e.V. – Organisation für Fortbildung in der Landwirt-

schaft 

3. Der Verein hat seinen Sitz in Eltville.  

4. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr 

5. Der Verein ist im Vereinsregister des Amtsgerichts Wiesbaden (VR 5826) 

eingetragen und nach §§ 51 ff AO als gemeinnütziger Verein vom Fi-

nanzamt Rheingau-Taunus anerkannt. 

 

§ 2 

Zweck und Aufgaben 

6. Der BRW Eltville verfolgt ausschließlich ideele, gemeinnützige Zwecke 

im Sinne der Abgabenordnung 

7. Seine Aufgabe ist die Förderung der beruflichen und kulturellen Bil-

dungsarbeit für Winzer/innen und Absolventen weinbaulicher Fachschu-

len 

8. Diese Aufgaben sollen erreicht werden durch die  

- Organisation und Durchführung von Seminaren, Lehrgängen  und Lehr-

fahrten 

   zu weinbaulichen Fachthemen 

 

- Organisation von Diskussionen und Erarbeitung von Stellungnahmen zu  

   Fortbildungsfragen im Weinbau 

 

- Unterstützung aller Bemühungen um die Verbesserung der weinbauli-

chen  

   Berufsausbildung 
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- Zusammenarbeit mit Organisationen, die sich um die Förderung des 

Weinbaus 

   und die Wahrung ihrer berechtigten Interessen bemühen 

 

- Vertretung der Interessen des Vereins beim Landesverband landwirt-

schaftlicher 

   Fachschulabsolventen 

 

§ 3 

Mitgliedschaft 

 

1. Die Mitgliedschaft ist schriftlich zu beantragen, über die Aufnahme ent-

scheidet die Vorstandschaft mit Mehrheitsbeschluss. 

2. Mitglieder können Personen werden, die an der Arbeit des Vereines inte-

ressiert sind. Dazu gehören insbesondere Absolventen weinbaulicher 

Fachschulen.  

3. Ehrenmitglieder können Persönlichkeiten werden, die sich um die Förde-

rung des Vereines verdient gemacht haben. Ferner alle Mitglieder, die 50 

Jahre Mitglied im Verein und somit auch beitragsfrei sind. 

4. Beendigung der Mitgliedschaft 

a) Das freiwillige Austreten von Mitgliedern kann nur zum 31.12. eines 

jeden Jahres unter Einhaltung einer mindestens 3-monatigen Kündi-

gungsfrist schriftlich bei der Geschäftsstelle des Vereins erklärt wer-

den. 

b) Der Ausschluss kann durch Beschluss des Vorstandes erfolgen, wenn 

ein Mitglied der Satzung und den Interessen des Vereins wiederholt 

und erheblich zuwiderhandelt oder mehr als 1 Jahr mit der Erfüllung 

seiner Verpflichtungen gegenüber dem Verein in Rückstand bleibt. 

c) Der Ausschluss ist dem Mitglied schriftlich durch eingeschriebenen 

Brief zuzustellen. Gegen den Ausschluss kann innerhalb eines Mo-

nats Einspruch beim Vorstand eingelegt werden. Über den Einspruch 

entscheidet die Mitgliederversammlung. Die Entscheidung ist endgül-

tig. 

d) Durch den Austritt oder Ausschluss erlöschen sämtliche Rechte am 

Vereinsvermögen. Das ausgeschlossene Mitglied bleibt zur Zahlung 

der fälligen Beiträge verpflichtet. 

5. Es werden Beiträge erhoben. Die Höhe des Beitrages wird von der Mit-

gliederversammlung beschlossen. 
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§ 4 

Rechte der Mitglieder 

 

Jedes Mitglied hat das Recht: 

 

1. Rat und Unterstützung des Vereins jederzeit in Anspruch zu nehmen, 

2. sich an den Veranstaltungen des Vereins zu beteiligen 

 

§ 5 

Organe 

 

Die Organe des Vereins sind: 

 

1. Der Vorstand 

2. Die Mitgliederversammlung 

 

Der Vorstand 

1. Der Vorstand besteht aus: 

- dem/der Vorsitzenden 

- dem/der Stellvertreter/in 

- dem/der Geschäftsführer/in 

- und bis zu 7 weiteren Beisitzern (Beisitzerinnen) 

2. Die Mitglieder des Vorstandes müssen eine anerkannte weinbauliche Ausbil-

dung nachweisen oder in einem Weinbaubetrieb tätig sein. 

3. Die Wahl der Vorstandsmitglieder/innen erfolgt durch die Mitgliederver-

sammlung mit einfacher Stimmenmehrheit. Wahlvorschläge erfolgen durch 

Zuruf. Sobald ein Mitglied die geheime Wahl beantragt, muss geheim ge-

wählt werden. Die Wahlperiode dauert 3 Jahre. Die Vorstandsmitglieder füh-

ren ihre Ämter nach Ablauf der Wahlperiode bis zur nächsten Mitgliederver-

sammlung weiter. 

Eine Wiederwahl ist bis zur Vollendung des 65. Lebensjahres zulässig. 
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4. Der/die Vorsitzende, sein(e) Vertreter/in oder der/die Geschäftsführer/in ver-

treten den Verein gerichtlich und außergerichtlich im Sinne des § 26 BGB. 

Jeweils 2 vertreten den Verein gemeinsam.  

5. Der Vorstand entscheidet durch einfache Stimmenmehrheit. Abstimmungen 

erfolgen geheim, wenn ein Mitglied dies beantragt. 

6. Der Vorstand bestellt den/die Geschäftsführer/in mit den Zusatzaufgaben der 

Kassenführung und Schriftführung. 

7. Der/die vom Vorstand bestellte Geschäftsführer/in wird von der Mitglieder-

versammlung bestätigt. 

§ 6 

Aufgaben des Vorstandes 

 

1. Der Vorstand regelt die Geschäftsführung.  

2. Die Einladungen zu den Vorstandsitzungen erfolgen schriftlich durch den/die 

Vorsitzende(n), im Verhinderungsfall durch den/die Stellvertreter/in, unter 

Bekanntgabe der Tagesordnung, mindestens 1 Woche vor dem festgesetzten 

Termin. 

3. Über die Verhandlungen sind Niederschriften anzufertigen. 

4. Der Vorstand ist in jedem Fall beschlussfähig, wenn gemäß § 6 Abs. 2 der 

Satzung eingeladen wurde. 

5. Jedes Jahr ist der Mitgliederversammlung der Geschäfts- und Kassenbericht 

zu erstatten. Die Überprüfung der Rechnungsführung hat durch 2 von der 

Mitgliederversammlung des Vorjahres gewählte Kassenprüfer, die dem Vor-

stand nicht angehören dürfen, zu erfolgen. 

 

§ 7 

Die Mitgliederversammlung 

 

Die Mitgliederversammlung besteht aus den Mitgliedern des Vereins. 

 

§ 8 

Aufgaben der Mitgliederversammlung 

 

1. Die Mitgliederversammlung ist oberstes Beschlussorgan; sie entscheidet ins-

besondere über grundsätzliche Fragen. 

a) Die Mitgliederversammlung beschließt mit einfacher Stimmenmehrheit; bei 

Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. 
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b) Satzungsänderungen bedürfen einer 2/3 Mehrheit der anwesenden 

Mitglieder. Eine Auflösung des Vereins bedarf einer einfachen Mehrheit 

der Vereinsmitglieder 

c) Abstimmungen erfolgen geheim, wenn ein Mitglied dies beantragt. 

 

2. Der Mitgliederversammlung obliegt insbesondere: 

a) Die Wahl des/der 1. Vorsitzende/n und des Stellvertreters/der Stellvertrete-

rin 

b) Die Wahl des weiteren Vorstandes 

c) Die Entgegennahme des Geschäfts- und Kassenberichtes 

d) Die Entlastung des Vorstandes und der Geschäftsführung 

e) Die Beschlussfassung über Satzungsänderungen 

f) Die Beschlussfassung über die Auflösung des Vereines 

g) Die Vorschläge über die Durchführung der Veranstaltungen im 

Jahr 

h) Die Beschlussfassung über die Ausgabenerstattung an die Vor-

standsmitglieder 

i) Die Beschlussfassung über die Ernennung von Ehrenmitgliedern und die 

Verleihung von silbernen und goldenen Abzeichen an die Mitglieder des 

Vorstandes (die Verleihung des goldenen Abzeichens bedarf im übrigen der 

Zustimmung des Vorstandes des Bundesverbandes) 

j) Die Beschlussfassung über Beschwerden gegen Beschlüsse des Vorstandes 

k) Die Beschlussfassung über die Wahl der Rechnungsprüfer 

l) Die Beschlussfassung über Antrag auf Ausschluss eines Mitgliedes 

 

3. Die Mitgliederversammlung ist einzuladen: 

a) Mindestens einmal im Jahr zur Entgegennahme des Geschäfts- und Kassen-

berichtes und zum Erfahrungsaustausch 

b) Wenn die Einberufung im Interesse des Vereins erforderlich ist. 

c) Wenn mindestens 10% der Mitglieder die Einberufung unter Angabe der 

Gründe beantragt. 

 

4. Die Einladung erfolgt durch den/die Vorsitzende/n des Vereins (im Verhinde-

rungsfall durch seinen Stellvertreter/in). Sie hat mindestens 2 Wochen vor 

dem festgesetzten Termin unter Bekanntgabe der Tagesordnung schriftlich zu 

erfolgen. Die Mitgliederversammlung ist in dem Fall beschlussfähig, wenn 

wie vorstehend dazu eingeladen wurde. Der/die Vorsitzende oder sein(e) 

Stellvertreter(in) leiten die Versammlung. 
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5. Über die Verhandlungen sind Niederschriften anzufertigen, die vom Vorsit-

zenden und Geschäftsführer/in zu unterzeichnen sind. 

 

§ 9 

Ausgabenerstattung 

 

1. Der Vorstand und die Mitglieder der Mitgliederversammlung sind ehrenamt-

lich tätig. Ausgenommen hiervon sind der/die Geschäftsführer/in einschließ-

lich der Kassenführung. 

2. Den Vorstandsmitgliedern werden die bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben 

entstehenden Fahrtkosten, Tage- und Übernachtungsgelder und sonstige Bar-

auslagen erstattet. Die Höhe der Erstattung richtet sich nach dem Hess. Reise-

kostengesetz (HRKG). 

3. Die notwendigen Versicherungsbeiträge werden vom Verein bezahlt. 

 

§ 10 

Bekanntmachungen des Vereins 

 

1. Der Verein bedient sich für Bekanntmachungen der lokalen Presse 

2. Die Mitglieder werden von den laufenden Veranstaltungen durch Rund-

schreiben in Kenntnis gesetzt. 

 

§ 11 

Auflösung des Vereins 

 

Bei Auflösung des Vereins oder Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Ver-

einsvermögen dem gemeinnützigen „Landesverband Hessen landwirtschaftlicher 

Fachschulabsolventen e.V.“ in Friedrichsdorf zu und soll zur Förderung der 

landwirtschaftlichen Berufsbildung verwendet werden. 

 

Vorstehende Satzung wurde in der Mitgliederversammlung vom 31. März 2004 in 

Rauenthal beschlossen und tritt mit der Eintragung in Kraft. 
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Telefonverzeichnis Dez. Weinbauamt Eltville 

 

Name Bereich Tel.-Nr. 

06123- 

eMail 

Booß, 

Dr. Andreas 

Dezernatsleiter, Berufl. Bildung,  9058-26 andreas.booss 

@rpda.hessen.de  

Bollig, 

Gerhard 

Prüfstelle, Beratung Weinrecht, 

EDV, Kellerwirtschaft 

9058-12 gerhard.bollig 

@rpda.hessen.de 

Derstroff, 

Fritz 

Betriebswirtschaftliche Beratung, 

Förderungsmaßnahmen, sozioöko-

nomische Beratung, Pacht, Träger 

öffentl. Belange, Gutachterwesen, 

9058-29 fritz.derstroff 

@rpda.hessen.de 

Engel, 

Dr. Manfred 

Förderung, Marketing, Absatzförde-

rung 

9058-27 manfred.engel 

@rpda.hessen.de  

Fuchs, 

Berthold 

Rebschutz-Beratung, Landtechnik, 

Phänologie, allgemeine Weinbaube-

ratung, Flurbereinigung 

9058-16 berthold.fuchs 

@rpda.hessen.de 

Jung, 

Claudia 

Düngung, Bodenpflege, ökolog. 

Weinbau, RAK, Träger öffentl. Be-

lange, Naturschutzgebiete, Wasser-

schutzgebiete, Landschaftsschutz, 

Rebschutz 

9058-28 claudia.jung 

@rpda.hessen.de 

Kopp, 

Michael 

Rebenveredlung, Rebenanerken-

nung, Anbauberatung, Rebsorten-

fragen, Standortfragen, Pflanzen-

pass, Reblausbekämpfung, Keller-

wirtschaft, Kellertechnik, Keller-

buchführung, Weinrecht, 

9058-13 michael.kopp 

@rpda.hessen.de 

Krück, 

Andreas 

Steillagenförderung, Förderung von 

Umstukturierungsmaßnahmen auf 

Rebflächen 

9058-18 andreas.krueck 

@rpda.hessen.de 

Schäfer, 

Mathias 

Kellerwirtschaft, Kellertechnik, Kel-

lerbuchführung, Weinrecht, Lan-

deswein- und Sektprämierung 

9058-15 mathias.schaefer 

@rpda.hessen.de  

Presser, 

Christoph 

Weinbaukartei (Betriebs- und Pro-

duktionskartei), Anbauregulierung, 

Weinbergsrolle, Rebsorten-

klassifizierung, Weinrechtl. Abgren-

zung, Sachverständigenausschüsse, 

Träger  öffentl. Belange, Saatgut-

verkehrskontrolle 

9058-40 christoph.presser 

@rpda.hessen.de 

mailto:andreas.booss@rpda.hessen.de
mailto:andreas.booss@rpda.hessen.de
mailto:gerhard.bollig@rpda.hessen.de
mailto:gerhard.bollig@rpda.hessen.de
mailto:fritz.derstroff@rpda.hessen.de
mailto:fritz.derstroff@rpda.hessen.de
mailto:manfred.engel@rpda.hessen.de
mailto:manfred.engel@rpda.hessen.de
mailto:berthold.fuchs@rpda.hessen.de
mailto:berthold.fuchs@rpda.hessen.de
mailto:claudia.jung@rpda.hessen.de
mailto:claudia.jung@rpda.hessen.de
mailto:michael.kopp@rpda.hessen.de
mailto:michael.kopp@rpda.hessen.de
mailto:andreas.krueck@rpda.hessen.de
mailto:andreas.krueck@rpda.hessen.de
mailto:mathias.schaefer@rpda.hessen.de
mailto:mathias.schaefer@rpda.hessen.de
mailto:c.presser@rpda.hessen.de
mailto:c.presser@rpda.hessen.de
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   Abtei St. Hildegard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klosterladen: religiöse Bücher, Kunst aller Art, Karten, Kerzen, 

verschiedene Dinkelprodukte,  

Likör 

 

Klosterweingut: Riesling- und Spätburgunderweine aus eige-

nem Anbau 

 

Goldschmiede: sakrale Kunst, individuelle Anfertigung und 

Reparaturen aller Art 

 

Keramikatelier: sakrale Kunst, Reliefs und Skulpturen 

 

 

 

Klosterweg 1, 65385 Rüdesheim am Rhein 

Tel.: 06722/ 499 116 / Fax: 06722/ 499 185 

www.abtei-st-hildegard.de 
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    An  

Bund Rheingauer  

Weinbaufachschulabsolventen 

Wallufer Str. 19 

65343 Eltville 

 

FAX: 0611/327642008 – Tel.: 06123/9058-12 oder 06123/9058-29 

 

Ich habe Interesse an einem Seminar(en): 

  

 

 Fortbildung Weinbauamt, Titel:  

  

 

 Fortbildung Weinbauamt, Titel:  

 

 Ich habe Interesse an der Lehrfahrt „Burgund“ bzw. Neuseeland –  

 bitte lassen Sie mir eine Ausschreibung zukommen. 

 

Ich habe Interesse an der Lehrfahrt Motorrad USA – bitte lassen Sie  

mir eine Ausschreibung zukommen. 

  

Bezüglich der „kleinen Lehrfahrt 2011“ wünsche ich folgendes Ziel/Termin: 

 

 

 

Weitere Anregungen/Wünsche 

 

 

 

 

Absender/bitte mit Tel.-Nr. 
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    An  

Bund Rheingauer  

Weinbaufachschulabsolventen 

Wallufer Str. 19 

65343 Eltville 

 

FAX: 0611/327642008 – Tel.: 06123/9058-12 oder 06123/9058-29 

 

 

 

Für die Motorradtour USA melde ich an 
 
..........  Personen 
 

 

 

.........................................  Anzahl/Typ Motorräder 
 

 

 

. Ich habe Interesse an der Lehrfahrt: 
 
Burgund mit        ..........  Personen 
 

 

 

 

 

Neuseeland mit    ............Personen 
 

 

 

 

 

 

Name/n: ................................................................... 
 

 

 

 

Straße: ...................................................................... 
 

 

 

 

PLZ Ort: ................................................................... 
 

 

 

 

Tel.: .......................................................................... 
 

 

 

 

 

.............................................................................................................................................................................................................................................  

Datum                                Unterschrift  
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NOTIZEN:  



Seite: 106 

 

1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,17

,17,18,18,19,19,20,20,21,21,22,22,23,23,24,24,25,25,26,26,27,27,28,28,29,29,3

0,30,31,31,32,32,33,33,34,34,35,35,36,36,37,37,38,38,39,39,40,40,41,41,42,42,

43,43,44,44,45,45,46,46,47,47,48,48,49,49,50,50,51,51,52,52,53,53,54,54,55,5

5,56,56,57,57,58,58,59,59,60,60,61,61,62,62,63,63,64,64,65,65,66,66,67,67,68,

68,69,69,70,70,71,71,72,72,73,73,74,74,75,75,76,76,77,77,78,78,79,79,80,80,8

1,81,82,82,83,83,84,84,85,85,86,86,87,87,88,88,89,89,90,90,91,91,92,92,93,93,

94,94,95,95,96,96,97,97,98,98,99,99,100,100,101,101,102,102,103,103,104,10

4,105,105,106,106,107,107,108,108,109,109,110,110,111,111,112,112,113,113

,114,114,115,115,116,116,117,117,118,118,119,119,120,120,121,121,122,122 

 


